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Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz zur Änderung des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes, des Landesverwaltungszustellungsgesetzes und des 
Kommunalwahlgesetzes

A .  Z i e l s e t z u n g

Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Anpassung des Landesverwaltungsver-
fahrensgesetzes (LVwVfG) an das Verwaltungsverfahrensgesetz im Rahmen der 
Simultangesetzgebung. Er soll wesentliche Instrumente des bis zum 31. Dezem-
ber 2024 befristeten Planungssicherstellungsgesetzes in Dauerrecht überführen, 
weitere Möglichkeiten des Schriftformersatzes in Verwaltungsverfahren zulassen, 
die Regelungen zu Bekanntgabe- und Zustellungsfiktionen wegen verlängerter re-
gelmäßiger Postlaufzeiten aufgrund des Postrechtsmodernisierungsgesetzes vom 
15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) ändern sowie kleinere Abweichungen zwi-
schen dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz und dem Verwaltungsverfahrens-
gesetz beseitigen. Die Änderungen sollen einen Beitrag zur Digitalisierung und 
damit auch zur Verwaltungsvereinfachung und einer stärkeren Bürgerfreundlich-
keit leisten. Zudem kann die verstärkte Digitalisierung eine Verfahrensbeschleu-
nigung bewirken. 

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Mit dem Planungssicherstellungsgesetz wurde befristet sichergestellt, dass auch 
unter den erschwerten Bedingungen während der COVID-19-Pandemie Planungs- 
und Genehmigungsverfahren sowie besondere Entscheidungsverfahren mit Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durch verstärkte Digitalisierung ordnungsgemäß durchge-
führt werden konnten. Soweit sich die Regelungen in der praktischen Anwendung 
bewährt haben, sollen sie nun im Nachgang zur Änderung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes im Wege der Simultangesetzgebung in modifizierter Form in das 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz übernommen und damit in Dauerrecht über-
führt werden.
Aufgrund der Erfahrungen mit dem Planungssicherstellungsgesetz wird die bis-
lang zusätzlich und als Soll-Vorschrift geregelte öffentliche Bekanntmachung 
im Internet in § 27a LVwVfG nunmehr zwingend und als Wirksamkeitsvoraus-
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setzung vorgegeben. Zur Einsicht auszulegende Dokumente sind nach § 27b 
LVwVfG vorrangig über das Internet zugänglich zu machen. Zudem werden die 
Onlinekonsultation sowie die Video- und Telefonkonferenz als bewährte Formate 
der elektronischen Ersetzung von Erörterungen, mündlichen Verhandlungen und 
Ähnlichem aus dem Planungssicherstellungsgesetz in § 27c LVwVfG überführt.
Daneben werden in § 3a LVwVfG weitere Möglichkeiten des elektronischen 
Schriftformersatzes zugelassen. Für schriftformbedürftige Erklärungen gegenüber 
Behörden sind dies vor allem besondere elektronische Postfächer wie das beson-
dere elektronische Anwaltspostfach, für schriftformbedürftige Erklärungen von 
Behörden ist dies das qualifizierte elektronische Siegel.
In § 15 Satz 2 und § 41 Absatz 2 LVwVfG sollen die Regelungen zur Zugangs- 
und Bekanntgabefiktion von Schriftstücken und Verwaltungsakten bei postali-
schem oder elektronischem Versand im Rahmen der Simultangesetzgebung als 
Reaktion auf das Postrechtsmodernisierungsgesetz, mit welchem die Laufzeitvor-
gaben für Briefsendungen und Pakete im Jahresdurchschnitt von drei auf vier 
Tage geändert wurden, angepasst werden. 
Vor dem Hintergrund der Simultangesetzgebung soll das Landesverwaltungsver-
fahrensgesetz in weiteren Punkten an das Verwaltungsverfahrensgesetz angepasst 
werden. Zum Anwendungsbereich soll in § 2 Absatz 3 Nummer 1 LVwVfG klar-
gestellt werden, dass auch Tätigkeiten in Anwalts-, Patentanwalts- und Notar-
sachen erfasst sind. Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung sollen die Über-
gangsregelungen in § 3a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 LVwVfG aufgehoben 
und dadurch Bürokratie abgebaut werden. Vorangegangene Änderungen im Deut-
schen Richtergesetz und im Betreuungsrecht erfordern eine Anpassung der Ver-
weisungen in § 12 Absatz 2, § 27 Absatz 2 Satz 1, § 61 Absatz 1 Satz 2 und  
§ 65 Absatz 5 LVwVfG. In § 16 Absatz 3 Satz 2 und in § 44 Absatz 1 LVwVfG 
erfolgt eine Anpassung an das Verwaltungsverfahrensgesetz aus redaktionellen 
Gründen. Im Planfeststellungsrecht sollen in § 73 Absatz 1 Satz 2 LVwVfG die 
personenbezogenen Daten betroffener Grundstückseigentümerinnen und Grund-
stückseigentümer besser geschützt werden, indem ihre Namen und Anschriften 
nicht mehr im einzureichenden Plan enthalten sein müssen.
Im Landesverwaltungszustellungsgesetz (LVwZG) sollen im Nachgang zum 
Postrechtsmodernisierungsgesetz wegen der dort verlängerten regelmäßigen Post-
laufzeiten (§ 18 des Postgesetzes) wie im Verwaltungszustellungsgesetz die Zu-
stellungsfiktionen in § 4 Absatz 2, § 5 Absatz 7 und § 5a Absatz 4 LVwZG aus 
Gründen der Einheitlichkeit mit den Bekanntgabefiktionen des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes auf vier statt bisher drei Tage angepasst werden. 
Im Kommunalwahlgesetz sollen die Formvorschriften für einen Einspruch an die 
Bestimmungen zum elektronischen Schriftformersatz des Landesverwaltungsver-
fahrensgesetzes angepasst werden.

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine. Abweichungen vom Verwaltungsverfahrensgesetz stünden im Wider-
spruch zu der zwischen den Ländern beschlossenen und seit Jahrzehnten bewähr-
ten Simultangesetzgebung. Das Verwaltungsverfahrens- sowie das Verwaltungs-
zustellungsrecht würden anderenfalls unnötig zersplittert und für den Rechtsan-
wender unüberschaubar.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Keine. 

E .  B ü r o k r a t i e v e r m e i d u n g ,  P r ü f u n g  V o l l z u g s t a u g l i c h k e i t 

Zusätzlicher Bürokratieaufwand ist durch die Gesetzesänderung nicht zu erwar-
ten. Des Weiteren sind diese vollzugstauglich und seit geraumer Zeit erprobt. 
Durch das Regelungsvorhaben sind keine erheblichen Auswirkungen für Unter-
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nehmen, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger oder aufwändige Verwaltungs-
verfahren zu erwarten. Von der Durchführung eines Praxis-Checks wurde daher 
abgesehen. 

F .  N a c h h a l t i g k e i t s - C h e c k

Geprüft wurden die Auswirkungen des Vorhabens auf den Zielbereich „Verschul-
dung, leistungsfähige Verwaltung und Justiz“.
Durch die in § 3a LVwVfG festgelegten erweiterten Möglichkeiten, die Schrift-
form elektronisch zu ersetzen, und die verstärkte Digitalisierung der Öffentlich-
keitsbeteiligung aufgrund der neuen Vorschriften in §§ 27a bis 27c LVwVfG 
können Verwaltungsverfahren digitaler, moderner und damit bürgerfreundlicher 
durchgeführt werden. Wenn Behörden von der in § 3a Absatz 3 Nummer 3 Buch-
stabe a LVwVfG neu eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen, die Schrift-
form durch Verwendung eines qualifizierten elektronischen Siegels zu ersetzen, 
entstehen geringere Kosten als bei der Nutzung der qualifizierten elektronischen 
Signatur. Die verstärkte Digitalisierung öffentlicher Bekanntmachungen und der 
Öffentlichkeitsbeteiligung durch §§ 27a bis 27c LVwVfG verursacht regelmäßig 
keinen Mehraufwand, da die entsprechenden Instrumente in den vergangenen Jah-
ren bereits etabliert worden sind. 

G .  D i g i t a l t a u g l i c h k e i t s - C h e c k

§ 3a LVwVfG ergänzt die bestehenden Möglichkeiten, eine durch Rechtsvor-
schrift angeordnete Schriftform elektronisch zu ersetzen. Dadurch werden digitale 
Verfahrensabwicklungen umfassender ermöglicht und damit Medienbrüche redu-
ziert. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird in §§ 27a bis 27c LVwVfG grundsätz-
lich digital. Durch die verstärkte Digitalisierung ist insgesamt eine geringfügige 
Beschleunigung der Verwaltungsverfahren denkbar.

H .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium Stuttgart, 26. November 2024
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Gesetz-
entwurf zur Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes, Landesver-
waltungszustellungsgesetzes und des Kommunalwahlgesetzes. Ich bitte Sie, die 
Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die federführende Zuständigkeit 
liegt beim Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, beteiligt 
sind alle Ministerien.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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 Der Landtag wolle beschließen, 
  dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung 
zu erteilen:

 Gesetz zur Änderung des Landes - 
 verwaltungsverfahrensgesetzes, des  

 Landesverwaltungszustellungsgesetzes  
 und des Kommunalwahlgesetzes

 Artikel 1
 Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes

  Das Landesverwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung 
vom 12. April 2005 (GBl. S. 350), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 181) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In § 2 Absatz 3 Nummer 1 werden die Wörter „im 
Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungsge-
richtsbarkeit“ durch die Wörter „durch die Gerich-
te der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder durch die in 
verwaltungsrechtlichen Anwalts-, Patentanwalts- 
und Notarsachen zuständigen Gerichte“ ersetzt.

 2. § 3a wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.
 b) Absatz 2 Sätze 4 und 5 werden aufgehoben.
 c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
  „(3) Die Schriftform kann auch ersetzt werden
  1.  durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in 

einem elektronischen Formular, das von der 
Behörde in einem Eingabegerät oder über öf-
fentlich zugängliche Netze zur Verfügung ge-
stellt wird; bei einer Eingabe über öffentlich 
zugängliche Netze muss ein elektronischer 
Identitätsnachweis nach § 18 des Personalaus-
weisgesetzes, nach § 12 des eID-Karte-Geset-
zes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthalts-
gesetzes erfolgen;

  2.  durch Übermittlung einer von dem Erklären-
den elektronisch signierten Erklärung an die 
Behörde

   a)  aus einem besonderen elektronischen An-
waltspostfach nach den §§ 31a und 31b der 
Bundesrechtsanwaltsordnung oder aus einem 
entsprechenden, auf gesetzlicher Grundlage 
errichteten elektronischen Postfach;

   b)  aus einem elektronischen Postfach einer 
Behörde oder einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts, das nach Durchführung 
eines Identifizierungsverfahrens nach den 
Regelungen der aufgrund des § 130a Ab-
satz 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung erlas-
senen Rechtsverordnung eingerichtet wurde;
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   c)  aus einem elektronischen Postfach einer na-
türlichen oder juristischen Person oder einer 
sonstigen Vereinigung, das nach Durchfüh-
rung eines Identifizierungsverfahrens nach 
den Regelungen der aufgrund des § 130a 
Absatz 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung eingerichtet 
wurde; 

   d)  mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des 
De-Mail-Gesetzes;

  3.  bei elektronischen Verwaltungsakten oder sons-
tigen elektronischen Dokumenten der Behörde,

   a)  indem diese mit dem qualifizierten elektro-
nischen Siegel der Behörde versehen wer-
den;

   b)  durch Versendung einer De-Mail-Nachricht 
nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes, 
bei der die Bestätigung des akkreditierten 
Diensteanbieters die erlassende Behörde als 
Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lässt.“

 d) Absatz 4 wird aufgehoben.
 e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
 f) Folgender Absatz 5 wird angefügt:
   „(5) Ermöglicht die Behörde die unmittelbare 

Abgabe einer Erklärung in einem elektronischen 
Formular, das von der Behörde in einem Einga-
begerät oder über öffentlich zugängliche Netze 
zur Verfügung gestellt wird, so hat sie dem Er-
klärenden vor Abgabe der Erklärung Gelegenheit 
zu geben, die gesamte Erklärung auf Vollständig-
keit und Richtigkeit zu prüfen. Nach der Abgabe 
ist dem Erklärenden eine Kopie der Erklärung zur 
Verfügung zu stellen.“

 3.  In § 12 Absatz 2 wird die Angabe „§ 1903“ durch die 
Angabe „§ 1825“ ersetzt.

 4.  In § 15 Satz 2 werden die Wörter „am dritten Tag“ 
durch die Wörter „am vierten Tag“ ersetzt. 

 5.  In § 16 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Vertreten-
den“ durch das Wort „Vertretenen“ ersetzt.

 6.  In § 27 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „oder 
die Voraussetzungen des § 110 Satz 1 des Deutschen 
Richtergesetzes erfüllen“ gestrichen. 

 7. § 27a wird wie folgt gefasst:

 „§ 27a
 Bekanntmachung im Internet

  (1) Ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche oder 
ortsübliche Bekanntmachung angeordnet, so ist diese 
dadurch zu bewirken, dass der Inhalt der Bekannt-
machung auch auf einer Internetseite der Behörde 
oder ihres Verwaltungsträgers zugänglich gemacht 
wird. Soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes 
bestimmt ist, ist für die Einhaltung einer vorgeschrie-
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benen Frist die Zugänglichmachung im Internet nach 
Satz 1 maßgeblich.

  (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn eine Zugänglichma-
chung im Internet, insbesondere aus technischen 
Gründen, nicht möglich ist.“

 8.  Nach § 27a werden folgende §§ 27b und 27c einge-
fügt: 

 „§ 27b
 Zugänglichmachung auszulegender Dokumente

  (1) Ist durch Rechtsvorschrift die Auslegung von 
Dokumenten zur Einsicht angeordnet, so ist sie da-
durch zu bewirken, dass die Dokumente zugänglich 
gemacht werden

 1.  auf einer Internetseite der für die Auslegung zu-
ständigen Behörde oder ihres Verwaltungsträgers 
und

 2. auf mindestens eine andere Weise.
  Ist eine Veröffentlichung der auszulegenden Unterla-

gen im Internet, insbesondere aus technischen Grün-
den, nicht möglich, so wird die angeordnete Ausle-
gung zur Einsicht durch die andere Zugangsmöglich-
keit nach Satz 1 Nummer 2 bewirkt.

  (2) In der Bekanntmachung der Auslegung sind an-
zugeben

 1. der Zeitraum der Auslegung,
 2.  die Internetseite, auf der die Zugänglichmachung 

erfolgt, sowie
 3. Art und Ort der anderen Zugangsmöglichkeit.
  (3) Die Behörde kann verlangen, dass die Dokumen-

te, die für die Auslegung einzureichen sind, in einem 
verkehrsüblichen elektronischen Format eingereicht 
werden.

  (4) Sind in den auszulegenden Dokumenten Geheim-
nisse, insbesondere zum persönlichen Lebensbereich 
gehörende Geheimnisse sowie Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse, enthalten, so ist derjenige, der 
diese Dokumente einreichen muss, verpflichtet,

 1. diese Geheimnisse zu kennzeichnen und
 2.  der Behörde zum Zwecke der Auslegung zusätz-

lich eine Darstellung vorzulegen, die den Inhalt 
der betreffenden Teile der Dokumente ohne Preis-
gabe der Geheimnisse beschreibt.
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 § 27c
  Erörterung mit Verfahrensbeteiligten 
	 oder	der	Öffentlichkeit

  (1) Ist durch Rechtsvorschrift eine Erörterung, insbe-
sondere ein Erörterungstermin, eine mündliche Ver-
handlung oder eine Antragskonferenz angeordnet, 
kann sie ersetzt werden

 1. durch eine Onlinekonsultation oder
 2.  mit Einwilligung der zur Teilnahme Berechtigten 

durch eine Video- oder Telefonkonferenz.
  (2) Bei einer Onlinekonsultation ist den zur Teil-

nahme Berechtigten innerhalb einer vorher bekannt 
zu machenden Frist Gelegenheit zu geben, sich 
schriftlich oder elektronisch zu äußern. Die Frist soll 
mindestens eine Woche betragen. Werden für die 
Onlinekonsultation Informationen zur Verfügung ge-
stellt, so gilt § 27b Absatz 4 entsprechend.

  (3) Sonstige Regelungen, die die Durchführung einer 
Erörterung nach Absatz 1 betreffen, bleiben unbe-
rührt.“

 9. § 33 wird wie folgt geändert:
 a)  Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b wird wie folgt 

gefasst:
  „b)  die ein anderes technisches Format als das 

Ausgangsdokument, das verbunden ist mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur 
oder einem qualifizierten elektronischen Sie-
gel einer Behörde, erhalten haben.“

 b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
   „(5) Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich 

zu den Angaben nach Absatz 3 Satz 2 bei der Be-
glaubigung

  1.  des Ausdrucks eines elektronischen Doku-
ments, das mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur oder einem qualifizierten elek-
tronischen Siegel einer Behörde verbunden ist, 
die Feststellungen enthalten,

   a)  wen die Signaturprüfung als Inhaber der 
Signatur ausweist oder welche Behörde die 
Signaturprüfung als Inhaber des Siegels 
ausweist,

   b)  welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für 
die Anbringung der Signatur oder des Sie-
gels ausweist und

   c)  welche Zertifikate mit welchen Daten dieser 
Signatur oder diesem Siegel zu Grunde la-
gen;

  2.  eines elektronischen Dokuments den Namen 
des für die Beglaubigung zuständigen Be-
diensteten und die Bezeichnung der Behörde, 
die die Beglaubigung vornimmt, enthalten; die 
Unterschrift des für die Beglaubigung zustän-
digen Bediensteten und das Dienstsiegel nach 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 werden durch eine 
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dauerhaft überprüfbare qualifizierte elektroni-
sche Signatur oder durch ein dauerhaft über-
prüfbares qualifiziertes elektronisches Siegel 
der Behörde ersetzt.

   Wird ein elektronisches Dokument, das ein ande-
res technisches Format erhalten hat als das Aus-
gangsdokument, das mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur oder mit einem qualifizierten 
elektronischen Siegel einer Behörde verbunden 
ist, nach Satz 1 Nummer 2 beglaubigt, so muss 
der Beglaubigungsvermerk zusätzlich die Fest-
stellungen nach Satz 1 Nummer 1 für das Aus-
gangsdokument enthalten.“

10. § 37 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Abs. 2“ 

durch die Wörter „Absatz 2 und 3“ ersetzt.
 b)  In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „Absatz 2 

Satz 4 Nummer 3“ durch die Wörter „Absatz 3 
Nummer 3 Buchstabe b“ ersetzt.

 c)  In Absatz 4 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die 
Angabe „Absatz 2“ ersetzt und werden nach dem 
Wort „Signatur“ die Wörter „oder für das nach  
§ 3a Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe a erforder-
liche Siegel“ eingefügt.

11.  In § 41 Absatz 2 Satz 1 und 2 werden jeweils die 
Wörter „am dritten Tag“ durch die Wörter „am vier-
ten Tag“ ersetzt.

12.  In § 44 Absatz 1 wird das Wort „offenkundig“ durch 
das Wort „offensichtlich“ ersetzt.

13.  In § 61 Absatz 1 Satz 2 und § 65 Absatz 5 werden 
jeweils die Wörter „oder die Voraussetzungen des 
§ 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllt“ 
gestrichen.

14. § 73 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
   „Der Plan besteht aus den Zeichnungen und Er-

läuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und 
die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke 
und Anlagen erkennen lassen. Neben dem Plan 
hat der Träger des Vorhabens der Anhörungsbe-
hörde eine Unterlage einzureichen, aus der sich 
Namen und gegenwärtige Anschriften der durch 
das Vorhaben betroffenen Grundstückseigentümer 
entnehmen lassen.“

 b)  In Absatz 2 wird vor dem Wort „ausgelegt“ die 
Angabe „nach § 27b“ eingefügt.

 c)  Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:

   „Die Anhörungsbehörde bestimmt, in welcher der 
Gemeinden nach Absatz 2 eine andere Zugangs-
möglichkeit nach § 27b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 zur Verfügung zu stellen ist und legt im 
Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde die Zu-
gangsmöglichkeit fest.“
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 d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „bei der Gemein-

de“ durch die Wörter „bei einer Gemeinde 
nach Absatz 2“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „Satz 2“ durch die 
Angabe „Satz 3“ ersetzt. 

 e)  In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Ge-
meinden“ die Wörter „nach Absatz 2“ eingefügt.

15. § 74 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 a)  In Satz 2 werden die Wörter „der Ort und die Zeit 

der Auslegung sind ortsüblich bekannt zu ma-
chen“ durch die Wörter „die Auslegung ist orts-
üblich bekannt zu machen“ ersetzt.

 b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
   „Die Planfeststellungsbehörde bestimmt, in wel-

cher Gemeinde eine andere Zugangsmöglichkeit 
nach § 27b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur Ver-
fügung zu stellen ist und legt im Benehmen mit 
der jeweiligen Gemeinde die Zugangsmöglichkeit 
fest.“

16. Nach § 102a wird folgender § 102b eingefügt:

 „§ 102b
  Übergangsregelungen für die Durchführung 
 von Verwaltungsverfahren

  Auf alle vor dem [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens des Gesetzes] begonnenen, aber nicht ab-
geschlossenen Verwaltungsverfahren sind dieses 
Gesetz in der bis zum [einsetzen: Datum des Tages 
vor Inkrafttreten des Gesetzes] geltenden Fassung 
und das Planungssicherstellungsgesetz in der bis zum  
31. Dezember 2024 geltenden Fassung weiter anzu-
wenden. Dies gilt nicht für § 3a.“

17. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2
Änderung des Landesverwaltungszustellungsgesetzes

Das Landesverwaltungszustellungsgesetz vom 3. Juli 2007 
(GBl. S. 293), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 181, 182) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 4 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „dritten“ durch 
das Wort „vierten“ ersetzt.

2.  In § 5 Absatz 7 Satz 2 wird das Wort „dritten“ durch 
das Wort „vierten“ ersetzt.

3.  In § 5a Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „dritten“ durch 
das Wort „vierten“ ersetzt.
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Artikel 3
Änderung des Kommunalwahlgesetzes

In § 31 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes in 
der Fassung vom 1. September 1983 (GBl. S. 429), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. April 2023 
(GBl. S. 137, 139) geändert worden ist, werden nach den 
Wörtern „§ 3a Absatz 2 des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes“ die Wörter „ , schriftformersetzend nach  
§ 3a Absatz 3 des Landesverwaltungsverfahrensgeset-
zes“ eingefügt.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung

Der vorliegende Gesetzentwurf dient primär der Anpassung des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes im Rahmen der Simultangesetzgebung an die Änderun-
gen des Verwaltungsverfahrensgesetzes durch Gesetz vom 4. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 344) und das Postrechtsmodernisierungsgesetz vom 15. Ju-
li 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236), um das Verwaltungsverfahrensrecht nicht zu 
zersplittern. Der Gesetzentwurf überführt dabei wesentliche Instrumente des 
Planungssicherstellungsgesetzes in Dauerrecht, lässt weitere Möglichkeiten des 
Schriftformersatzes in Verwaltungsverfahren zu und ändert die Regelungen zu 
Bekanntgabe- und Zustellungsfiktionen wegen verlängerter regelmäßiger Lauf-
zeitenvorgaben für die Post aufgrund des Postrechtsmodernisierungsgesetzes. Da-
neben beseitigt er kleinere, insbesondere redaktionelle Abweichungen zwischen 
dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz und dem Verwaltungsverfahrensgesetz. 
Die Änderungen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes leisten einen Beitrag 
zur Digitalisierung und damit auch zur Verwaltungsvereinfachung und einer stär-
keren Bürgerfreundlichkeit. Zudem kann die verstärkte Digitalisierung eine ge-
ringfügige Verfahrensbeschleunigung bewirken. 
Mit dem Planungssicherstellungsgesetz vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344, 
S. 4) geändert worden ist, wurde sichergestellt, dass auch unter den erschwerten 
Bedingungen während der COVID-19-Pandemie Planungs- und Genehmigungs-
verfahren sowie besondere Entscheidungsverfahren mit Öffentlichkeitsbetei-
ligung ordnungsgemäß durchgeführt werden konnten. Die Regelungen des Pla-
nungssicherstellungsgesetzes ermöglichten aus Anlass der Pandemie die digitale 
Durchführung notwendiger Verfahrensschritte, setzen für ihre Anwendung jedoch 
keine pandemische Lage oder konkrete Beeinträchtigung voraus. Sie waren von 
Anfang an befristet. 
Die Bundesregierung war aufgefordert, zu prüfen, welche der Instrumente, die 
mit dem Planungssicherstellungsgesetz befristet zur Verfügung gestellt worden 
sind, sich in der praktischen Anwendung so bewährt haben, dass sie auch außer-
halb der zu bewältigenden Ausnahmesituation sinnvoll eingesetzt werden kön-
nen (Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Inneres und Heimat, 
BT-Drs. 19/19214, S. 6). Nach Abschluss der Evaluierung des Planungssicher-
stellungsgesetzes durch das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwal-
tung im Herbst 2022 leitet sich daraus der Auftrag ab, bewährte Regelungen in 
Dauerrecht zu überführen. Vor allem haben sich digitale Instrumente im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung bewährt, insbesondere digitale Möglichkeiten 
der Bekanntmachung, der Auslegung von Dokumenten und der in verschiedenen 
Verfahrensstadien erforderlichen Erörterung. Diese Instrumente sollen nunmehr 
dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. 
Die Übernahme dieser Regelungen in das Verwaltungsverfahrensgesetz erfolgte 
durch Gesetz vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) zum 1. Januar 2024, 
nun sollen sie auch in das Landesverwaltungsverfahrensgesetz übernommen wer-
den. Von erheblicher Bedeutung ist dabei – ebenso wie bei allen übrigen Ände-
rungen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes –, dass die Verwaltungsverfah-
rensgesetze des Bundes und der Länder im Wortlaut übereinstimmen (Simultan-
gesetzgebung). Nach § 137 Absatz 1 Nummer 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist die Übereinstimmung im Wortlaut zudem Voraussetzung für die Revisibilität 
der Landesverwaltungsverfahrensgesetze und dient damit der einheitlichen Aus-
legung der Vorschriften durch die Gerichte. 
Mit der fortschreitenden Digitalisierung ist zunehmend das Bedürfnis nach weite-
ren Möglichkeiten des elektronischen Schriftformersatzes in Verwaltungsverfah-
ren entstanden. Soweit in Verwaltungsverfahren Schriftformerfordernisse für Be-
hörden gelten, wird beklagt, dass die Ausstattung mit qualifizierten elektronischen 
Signaturzertifikaten und den Signatureinrichtungen für die einzelnen zeichnungs-
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befugten Beschäftigten einen zu hohen Kosten- und Ressourceneinsatz erfordere. 
Von Seiten der Anwaltschaft wird gefordert, schriftformersetzende elektronische 
Kommunikation auch in Verwaltungsverfahren über das besondere elektronische 
Anwaltspostfach zuzulassen, dessen Nutzung für die elektronische Kommunika-
tion mit den Gerichten zwingend vorgeschrieben ist.
Mit dem Postrechtsmodernisierungsgesetz vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I  
Nr. 236) wurden in § 18 des Postgesetzes die Laufzeitvorgaben für Briefsendun-
gen und Pakete angepasst. Die bisherigen Vorgaben in § 2 Nummer 3 der Post-
Universaldienstleistungsverordnung, wonach im Jahresdurchschnitt 80 Prozent 
der an einem Werktag eingelieferten Briefsendungen am folgenden und 95 Pro-
zent am zweiten auf die Einlieferung folgenden Werktag zugestellt werden müs-
sen, seien vor dem Hintergrund der abnehmenden Bedeutung des Briefversandes 
als Mittel der schnellen Kommunikation nicht mehr gerechtfertigt (Drucksache 
20/10283, S. 107). Statt der Geschwindigkeit solle beim Briefversand in Zukunft 
stärker die Verlässlichkeit in den Vordergrund gerückt werden. Künftig müssen 
im Jahresdurchschnitt 95 Prozent der Briefsendungen spätestens am dritten auf 
den Einlieferungstag folgenden Werktag zugestellt werden und 99 Prozent der 
Sendungen am vierten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag. 
Folge der verlängerten regelmäßigen Postlaufzeit um einen Werktag war die An-
passung der Regelungen zum Eintritt der Fiktion der Bekanntgabe bei postalisch 
und elektronisch übermittelten Verwaltungsakten oder Schriftstücken im Verwal-
tungsverfahrensgesetz sowie der Fiktion der Zustellung bei postalisch und elek-
tronisch zugestellten Dokumenten im Verwaltungszustellungsgesetz auf jeweils 
einheitlich vier Tage (Artikel 2 und 3 des Postrechtsmodernisierungsgesetzes). 
Diese Anpassungen sollen im Landesverwaltungsverfahrensgesetz und im Lan-
desverwaltungszustellungsgesetz im Sinne der Einheitlichkeit des Verwaltungs-
verfahrens- und Verwaltungszustellungsrechts nachvollzogen werden. Der auch 
künftig zeitliche Gleichlauf der Fiktionsregelungen für die schriftliche und elekt-
ronische Übermittlung erleichtert die Arbeit der Verwaltungspraxis. Auf die Dau-
er von Verwaltungsverfahren sind durch die Verlängerung des Fiktionseintritts 
keine negativen Auswirkungen zu erwarten.

II. Inhalt 

Wesentliche Regelungen des Planungssicherstellungsgesetzes, die ihren Nieder-
schlag im Verwaltungsverfahrensgesetz gefunden haben, sollen im Wege der  
Simultangesetzgebung in modifizierter Form in das Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz übernommen werden. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Planungs-
sicherstellungsgesetz wird die bislang als ergänzende Soll-Vorschrift geregelte öf-
fentliche Bekanntmachung im Internet in § 27a LVwVfG nunmehr zwingend und 
als Wirksamkeitsvoraussetzung vorgegeben. Zur Einsicht auszulegende Doku-
mente sind vorrangig über das Internet zugänglich zu machen (§ 27b LVwVfG). 
Zudem werden die Onlinekonsultation sowie die Video- und Telefonkonferenz als 
mittlerweile bewährte Formate der elektronischen Ersetzung von Erörterungen, 
mündlichen Verhandlungen und Ähnlichem aus dem Planungssicherstellungsge-
setz in das Landesverwaltungsverfahrensgesetz überführt (§ 27c LVwVfG). 
In § 3a LVwVfG werden als weitere Möglichkeiten des elektronischen Schrift-
formersatzes für schriftformbedürftige Erklärungen gegenüber Behörden beson-
dere elektronische Postfächer zugelassen, insbesondere das besondere elektroni-
sche Anwaltspostfach. Für schriftformbedürftige Erklärungen von Behörden wird 
als zusätzliche Möglichkeit des elektronischen Schriftformersatzes das qualifizier-
te elektronische Siegel zugelassen.
In § 15 Satz 2 und § 41 Absatz 2 LVwVfG soll die Zugangs- und Bekanntgabe-
fiktion von Schriftstücken und Verwaltungsakten bei postalischem und elektroni-
schem Versand im Rahmen der Simultangesetzgebung (Artikel 2 des Postrechts-
modernisierungsgesetzes vom 15. Juli 2024 [BGBl. 2024 I Nr. 236]) einheitlich 
am vierten Tag nach Aufgabe zur Post oder der elektronischen Übermittlung ein-
treten. 
Vor dem Hintergrund der Simultangesetzgebung soll das Landesverwaltungsver-
fahrensgesetz in weiteren Punkten an das Verwaltungsverfahrensgesetz angepasst 
und dort vorgenommene Änderungen nachvollzogen werden. Zum Anwendungs-
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bereich des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes soll in § 2 Absatz 3 Nummer 1 
LVwVfG klargestellt werden, dass auch Tätigkeiten in Anwalts-, Patentanwalts- 
und Notarsachen erfasst sind. Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung sollen 
die Übergangsregelungen in § 3a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 LVwVfG aufge-
hoben und dadurch Bürokratie abgebaut werden. Vorangegangene Änderungen 
im Deutschen Richtergesetz und im Betreuungsrecht erfordern eine Änderung  
beziehungsweise Streichung der Verweisungen in § 12 Absatz 2, § 27 Absatz 2 
Satz 1, § 61 Absatz 1 Satz 2 und § 65 Absatz 5 LVwVfG. In § 16 Absatz 3 Satz 2 
und in § 44 Absatz 1 erfolgt eine Anpassung an das Verwaltungsverfahrensgesetz 
aus redaktionellen Gründen. Im Planfeststellungsrecht sollen in § 73 Absatz 1 
Satz 2 LVwVfG die personenbezogenen Daten betroffener Grundstückseigen-
tümerinnen und Grundstückseigentümer besser geschützt werden, indem ihre Na-
men und Anschriften nicht mehr im einzureichenden Plan enthalten sein müssen.
Im Landesverwaltungszustellungsgesetz sollen die Zustellungsfiktionen in § 4 
Absatz 2, § 5 Absatz 7 und § 5a Absatz 4 LVwZG aus Gründen der Einheitlich-
keit mit den Bekanntgabefiktionen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes auf 
vier statt bisher drei Tage angepasst werden.
Im Kommunalwahlgesetz sollen die Formvorschriften für einen Einspruch an die 
Bestimmungen zum elektronischen Schriftformersatz des Landesverwaltungsver-
fahrensgesetzes angepasst werden.

III. Alternativen 

Keine. Das Landesverwaltungsverfahrensgesetz könnte unverändert bleiben oder 
es könnten vom Verwaltungsverfahrensgesetz abweichende Regelungen getroffen 
werden. Allerdings stünde dies im Widerspruch zu der zwischen den Ländern  
beschlossenen und seit Jahrzehnten bewährten Simultangesetzgebung, die nach  
§ 137 Absatz 1 Nummer 2 der Verwaltungsgerichtsordnung Voraussetzung für 
die Revisibilität der Landesverwaltungsverfahrensgesetze ist. Das Verwaltungs-
verfahrensrecht würde anderenfalls unnötig zersplittert und für den Rechtsanwen-
der unüberschaubar.
Ohne Übereinstimmung der Verwaltungsverfahrensgesetze des Landes und des 
Bundes würde eine wesentliche Voraussetzung für die Rückführung und Vermei-
dung verfahrensrechtlicher Sonderregelungen im materiellen Bundesrecht verlo-
rengehen.
Insbesondere den über Landesgrenzen hinaus tätigen Unternehmen, aber auch den 
Bürgern wäre kaum vermittelbar und zumutbar, mit unterschiedlichen Regelun-
gen des Bundes und der Länder konfrontiert zu werden.

IV. Kosten für die öffentlichen Haushalte

Durch dieses Gesetz zusätzlich verursachte Haushaltsausgaben sind voraussicht-
lich nicht zu erwarten.

Zum Erfüllungsaufwand kann Folgendes festgehalten werden:

Die Digitalisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung setzt grundsätzlich voraus, 
dass die Verwaltung entsprechende digitale Ausrüstung und geschultes Perso-
nal vorhält. Allerdings waren Bekanntmachungen und Auslegungen auch bereits 
vor der jetzigen Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes nach § 27a 
LVwVfG im Internet zur Verfügung zu stellen. Der bisherige § 27a VwVfG ist 
bereits als Soll-Vorschrift ausgestaltet, sodass die digitale Zurverfügungstellung 
bereits die Regel zu sein hat. Daher muss regelmäßig bereits eine entsprechende 
digitale Ausrüstung und geschultes Personal vorgehalten werden. Insoweit kann 
durch die Regelung des neuen § 27a LVwVfG kein erheblicher Mehraufwand 
entstehen.
Durch das Planungssicherstellungsgesetz sind zudem weitere digitale Instrumen-
te, die nun im Landesverwaltungsverfahrensgesetz verstetigt werden, bereits in 
den vergangenen Jahren etabliert worden. Auch hier kann also auf bereits Vor-
handenes zurückgegriffen werden. Sofern durch das Gesetz gleichwohl ein Mehr-
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aufwand für die Verwaltung entstehen sollte, lässt er sich jedenfalls nicht ab-
schließend beziffern, da nicht erhoben werden kann, wie viele Verfahren nach 
dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz durchgeführt werden. Allerdings stehen 
einem eventuellen Mehraufwand voraussichtlich Ersparnisse gegenüber, die sich 
aus einem verringerten analogen Aufwand ergeben. So ist zum Beispiel davon 
auszugehen, dass durch die Möglichkeit der digitalen Zugänglichmachung der 
auszulegenden Unterlagen die Anzahl der notwendigen analogen Auslegungsex-
emplare und der Aufwand für die Bereitstellung der notwenigen Räumlichkeiten 
erheblich zurückgeht. 
Auch bei den verschiedenen Möglichkeiten der digitalen Erörterung (neuer § 27c 
LVwVfG) kann auf die im Rahmen der Anwendung des Planungssicherstellungs-
gesetzes geschaffenen Kapazitäten zurückgegriffen werden; abgesehen davon 
handelt es sich bei dem neuen § 27c LVwVfG um eine Kann-Regelung. Dem 
möglichen zusätzlichen Aufwand stehen auch hier Einsparungsmöglichkeiten, 
zum Beispiel bei der Bereitstellung von Räumlichkeiten oder Erleichterungen bei 
der Auswertung digital eingereichter Einwendungen gegenüber.
Mit der neuen Möglichkeit, auch in Verwaltungsverfahren schriftformbedürftige 
elektronische Erklärungen gegenüber Behörden schriftformersetzend über beson-
dere elektronische Postfächer abzugeben, wird an eine bereits bestehende Kom-
munikationsinfrastruktur angeknüpft. Daher ist insoweit kein weiterer 
Erfüllungsaufwand zu erwarten.
Die Zulassung des qualifizierten elektronischen Siegels als Schriftformersatz für 
Behörden schafft keine Verpflichtung für die Verwaltung, sondern lediglich eine 
zusätzliche Möglichkeit zu dem bereits im bisherigen Recht geregelten elektroni-
schen Schriftformersatz durch die qualifizierte elektronische Signatur nach § 3a 
Absatz 2 LVwVfG. Die Nutzung des qualifizierten elektronischen Siegels verur-
sacht voraussichtlich weniger technischen Aufwand, jedenfalls aber weniger Kos-
ten als die Nutzung der qualifizierten elektronischen Signatur. Denn die Behörden 
müssen für die Nutzung der qualifizierten elektronischen Signatur aufgrund des 
Personenbezugs der Signatur die zum Signieren erforderliche technische Infra-
struktur und die erforderlichen Zertifikate für jede einzelne zeichnungsberechtigte 
Person bereitstellen. Da das qualifizierte elektronische Siegel nicht personenbe-
zogen, sondern behördenbezogen ist, werden voraussichtlich weniger technische 
Infrastruktur und auch weniger Zertifikate benötigt. Insofern gibt das qualifizierte 
elektronische Behördensiegel den Behörden in vielen Bereichen die Möglichkeit, 
auf die Bereitstellung der für die personenbezogene qualifizierte elektronische 
Signatur benötigte Infrastruktur und Zertifikate zu verzichten, also den insoweit 
gesetzlich bereits vorgegebenen Erfüllungsaufwand zu reduzieren.

V. Bürokratievermeidung, Prüfung Vollzugstauglichkeit 

Zusätzlicher Bürokratieaufwand ist durch die Gesetzesänderung nicht zu erwar-
ten. Des Weiteren sind diese vollzugstauglich und seit geraumer Zeit erprobt. 
Durch das Regelungsvorhaben sind keine erheblichen Auswirkungen für Unter-
nehmen, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger oder aufwändige Verwaltungs-
verfahren zu erwarten. Von der Durchführung eines Praxis-Checks wurde daher 
abgesehen.

VI. Wesentliches Ergebnis des Nachhaltigkeits-Checks

Geprüft wurden die Auswirkungen des Vorhabens auf den Zielbereich „Verschul-
dung, leistungsfähige Verwaltung und Justiz“.
Wenn Behörden von der in § 3a Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe a LVwVfG 
neu eingeräumten Möglichkeit, die Schriftform durch Verwendung eines quali-
fizierten elektronischen Siegels zu ersetzen, Gebrauch machen, entstehen weniger 
Kosten als bei der Nutzung der personenbezogenen qualifizierten elektronischen 
Signatur. Das liegt daran, dass das qualifizierte elektronische Siegel behörden-
bezogen ist, sodass voraussichtlich weniger technische Infrastruktur und auch we-
niger Zertifikate benötigt werden als bei Verwendung der qualifizierten elektroni-
schen Signatur.
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Die verstärkte Digitalisierung der öffentlichen Bekanntmachungen und der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durch §§ 27a bis 27c LVwVfG verursacht regelmäßig 
keinen Mehraufwand, da die entsprechenden Instrumente in den vergangenen Jah-
ren bereits etabliert worden sind. Einem eventuellen Mehraufwand stehen voraus-
sichtlich Ersparnisse gegenüber, die sich aus einem verringerten analogen Auf-
wand ergeben.
Durch die in § 3a LVwVfG erweiterten Möglichkeiten, die Schriftform elektro-
nisch zu ersetzen, und die verstärkte Digitalisierung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung können Verwaltungsverfahren digitaler, moderner und damit bürgerfreund-
licher durchgeführt werden. Durch die verstärkte Digitalisierung kann zudem der 
Verbrauch analoger Ressourcen (insbesondere von Papier) verringert werden. 

VII. Wesentliches Ergebnis des Digitaltauglichkeits-Checks

§ 3a LVwVfG weitet die elektronischen Möglichkeiten, eine durch Rechtsvor-
schrift angeordnete Schriftform zu ersetzen, aus, und ergänzt die bestehenden 
Möglichkeiten um weitere Varianten. Durch diese Änderungen im allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensrecht werden die Voraussetzungen geschaffen, um eine 
digitale Verfahrensabwicklung umfassender zu ermöglichen und damit Medien-
brüche zu reduzieren.
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird in §§ 27a bis 27c LVwVfG grundsätzlich 
digital. Die Veröffentlichung erfolgt dabei ohne gesonderte Zugangshürden auf 
einer behördlichen Internetseite.
Durch die verstärkte Digitalisierung in § 3a und §§ 27a bis 27c LVwVfG ist eine 
geringfügige Beschleunigung der Verwaltungsverfahren denkbar, indem insbe-
sondere Postlaufzeiten entfallen.

VIII. Sonstige Kosten für Private

Keine. 

IX. Ergebnis der Anhörung

1. Stellungnahmen zum Gesetzentwurf

Zu dem Gesetzentwurf wurden die Beauftragte der Landesregierung für die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen, die kommunalen Landesverbände, der 
BBW – Beamtenbund Tarifunion, der Baden-Württembergische Handwerkstag 
e. V., der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag e. V., der 
Deutsche Richterbund Baden-Württemberg, Verband der Richterinnen und Rich-
ter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V., der An-
waltsVerband Baden-Württemberg im Deutschen Anwaltverein e. V., die Neue 
Richtervereinigung e. V. Landesverband Baden-Württemberg, der Deutsche Ge-
werkschaftsbund – Bezirk Baden-Württemberg und der Verein der Verwaltungs-
richterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württemberg angehört.

Inhaltliche Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf wurden abgegeben von:

– dem Städtetag Baden-Württemberg,
– dem Landkreistag Baden-Württemberg,
– dem Gemeindetag Baden-Württemberg,
– dem Baden-Württembergischen Handwerkstag e. V.,
–  dem Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag
–  der Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Be-

hinderungen

Die Stellungnahmen sind in der Anlage beigefügt.
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Der Gesetzentwurf wurde im Beteiligungsportal Baden-Württemberg veröffent-
licht und konnte dort während der Anhörung kommentiert werden. Es wurden 
keine Kommentare abgegeben.
Der Normenkontrollrat wurde bereits im Vorfeld der Anhörung beteiligt. Er hat 
die mit der Gesetzesänderung vorgesehenen digitalen Erweiterungen und Erleich-
terungen im Verwaltungsverfahren begrüßt. 

2. Grundsätzliche Haltung der Verbände

Der Gesetzentwurf wird ganz überwiegend begrüßt.
Der Städtetag hält die mit dem Entwurf bezweckte Harmonisierung mit dem Ver-
waltungsverfahrensrecht des Bundes für sinnvoll und wichtig.
Der Handwerkstag begrüßt die Anpassung des Landesverwaltungsverfahrens-
rechts an das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes. 
Der Industrie- und Handelskammertag sieht den Gesetzentwurf vor dem überzeu-
genden Hintergrund der Simultangesetzgebung als alternativlos an, Vorschläge 
für Änderungen seien daher weder sinnvoll noch zielführend. Für die Zukunft 
fordert er gleichwohl noch konsequentere Schritte zur Entbürokratisierung und 
Digitalisierung.

3. Einwände und sonstige Anregungen der Verbände

Die Verbände haben folgende wesentliche Einwände und Anregungen vorge-
bracht:

a) Forderung nach einer Übergangsfrist:

Landkreistag und Gemeindetag halten in ihrer gemeinsamen Stellungnahme einen 
Überganszeitraum von einem Jahr für erforderlich, um die benötigte technische 
Infrastruktur zu beschaffen, etwa für die qualifizierte elektronische Signatur oder 
die nun obligatorische Internetbekanntmachung nach § 27a LVwVfG, sowie um 
bestehende Abläufe neu zu strukturieren. Ohne eine Übergangsfrist werde diese 
Regelung in der Praxis nicht rechtzeitig umgesetzt werden können, was zu einer 
erheblichen Rechtsunsicherheit führe.

Bewertung:

An der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung wird festgehalten.
Die Aufnahme weiterer Möglichkeiten des elektronischen Schriftformersatzes in 
§ 3a LVwVfG begründet für sich genommen keine Pflicht für die Behörden, diese 
Möglichkeiten technisch vorzuhalten. Nach dem Grundsatz des § 3a Absatz 1 
LVwVfG ist die Übermittlung elektronischer Dokumente nur zulässig, soweit der 
Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. Den Behörden bleibt es damit grund-
sätzlich unbenommen, zunächst weiter auf die bereits vorhandenen Möglichkeiten 
des elektronischen Schriftformersatzes zu setzen. Davon unabhängig ist die Fra-
ge, ob eine Pflicht zur Vorhaltung bestimmter elektronischer Kommunikationswe-
ge aus anderen Gesetzen folgt, die insoweit dem allgemeinen Landesverwaltungs-
verfahrensgesetz vorgehen. 
Für die nach § 27a LVwVfG vorgesehene verpflichtende Internetbekanntmachung 
wird ebenfalls kein Bedarf für eine Übergangsvorschrift gesehen. Bereits nach der 
geltenden Rechtslage soll der Inhalt der Bekanntmachung auch auf einer Inter-
netseite der Behörde oder ihres Verwaltungsträgers zugänglich gemacht werden,  
§ 27a Absatz 1 Satz 2 LVwVfG a. F. Dies bedeutet nach allgemeinen Grund-
sätzen, dass von einer Internetbekanntmachung nur aus wichtigem Grund und 
in atypischen Fällen abgesehen werden kann. Der bisherige Regelfall wird nun 
lediglich zu einer Pflicht verstärkt.
Abgesehen davon würde die vorgeschlagene Änderung dem Ziel des Gesetzent-
wurfs, das in der Anpassung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes an das 
bereits geänderte Verwaltungsverfahrensgesetz besteht, zuwiderlaufen. Eine Ab-
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weichung vom Verwaltungsverfahrensgesetz würde der bewährten Simultange-
setzgebung widersprechen und zu einer zersplitterten Rechtslage führen. Im Üb-
rigen ist zu bedenken, dass die Regelungen des Planungssicherstellungsgesetzes 
bis zum 31. Dezember 2024 befristet sind und eine zeitnahe Anpassung des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes angestrebt werden muss, damit die Behörden 
die überführten Instrumente des Planungssicherstellungsgesetzes in modifizierter 
Form weiter nutzen können. 

b) Zu § 3a LVwVfG:

aa) Landkreistag und Gemeindetag regen an, § 3a Absatz 3 Nummer 2 Buch-
stabe d) und Nummer 3 Buchstabe b) zu streichen. Bei der letzten Änderung des 
Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sei die Verpflichtung für 
Bundesbehörden, den elektronischen Zugang zusätzlich durch eine De-Mail-Ad-
resse zu ermöglichen, gestrichen worden. Dies trage der generellen Entwicklung 
Rechnung, dass die De-Mail in der Verwaltungspraxis im Bund, aber auch bei den 
Kommunen, wenig Anwendung finde und gleichzeitig hohe Kosten verursache.

Bewertung:

An der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung wird festgehalten.
Die Nennung einer De-Mail als Möglichkeit des elektronischen Schriftformersat-
zes in § 3a LVwVfG begründet weder nach der alten noch nach der neuen Fas-
sung der Norm für sich genommen eine Pflicht der Behörden, diese Möglichkeit 
technisch vorzuhalten. Eine solche Pflicht besteht aber aufgrund fachrechtlicher 
Vorschriften. Zu nennen ist hier zum einen § 2 Absatz 3 des E-Government-
Gesetzes Baden-Württemberg. Auch wenn geplant ist, diese Vorschrift im Zuge 
der Anpassung des E-Government-Gesetzes Baden-Württemberg aufgrund des 
OZG-Änderungsgesetzes aufzuheben, wird es bis dahin auch nach Inkrafttreten 
des neuen § 3a LVwVfG jedenfalls einen Übergangszeitraum geben, in dem die 
Behörden weiterhin dazu verpflichtet sind, einen elektronischen Zugang durch 
eine De-Mail-Adresse zu eröffnen. Darüber hinaus kann eine Pflicht zur Vorhal-
tung einer De-Mail-Adresse etwa für Bußgeldbehörden auch aus den Vorgaben 
des § 32a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 der Strafprozessordnung in Verbindung mit 
§ 110c Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten hergeleitet werden. 
Und schließlich ist auch das De-Mail-Gesetz nach wie vor in Kraft, sodass Be-
hörden auf unabsehbare Zeit jedenfalls freiwillig De-Mail-Postfächer nutzen 
können. Solange § 3a Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe d) und Nummer 3 Buch-
stabe b) LVwVfG wie dargestellt noch einen Anwendungsbereich hat, wird 
von einer Streichung abgesehen. 

bb) Landkreistag und Gemeindetag gehen davon aus, dass bei Abgabe einer Er-
klärung gemäß § 3a Absatz 3 Nummer 2 LVwVfG eine einfache elektronische 
Signatur genüge und keine qualifizierte elektronische Signatur benötigt werde, in-
soweit böte sich gegebenenfalls eine Klarstellung in der Gesetzesbegründung an.

Bewertung:

Von der angeregten Klarstellung wird abgesehen, da sie in der Gesetzesbegrün-
dung zu § 3a Absatz 3 bereits enthalten ist.

cc) Landkreistag und Gemeindetag halten es im Hinblick auf die voranschreitende 
Digitalisierung für nicht nachvollziehbar, dass die Kommunen in § 3a Absatz 5 
LVwVfG dazu verpflichtet werden, dem Erklärenden eine Kopie der Erklärung 
zur Verfügung zu stellen, diese Verpflichtung sei aus der Zeit gefallen.

Bewertung:

An der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung wird festgehalten.
Nach der Gesetzesbegründung kann die Kopie auf verschiedene Weise bereit-
gestellt werden, zum Beispiel durch eine Abrufmöglichkeit oder durch Anbieten 
einer Speichermöglichkeit. Eine Pflicht zur Bereitstellung einer Kopie in Papier-
form ergibt sich daraus gerade nicht. Die Bereitstellung einer Kopie dient viel-
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mehr den Interessen des Erklärenden an der Dokumentation seiner Erklärung für 
seine eigenen Unterlagen. Die Regelung ist damit nicht aus der Zeit gefallen, son-
dern beruht gerade auf den Besonderheiten neuer digitaler Übermittlungswege. 

c) Zu § 27b LVwVfG:

Landkreistag und Gemeindetag regen an, die nach § 27b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 LVwVfG erforderliche Auslegung auf andere Weise, die neben der Aus-
legung im Internet erforderlich ist, zu streichen. Dadurch könnten die Potenziale 
der Digitalisierung tatsächlich ausgeschöpft und eine spürbare Entlastung erreicht 
werden. Personen, die keinen Zugang zum Internet hätten, würden sowieso auf 
Grundlage der vorliegenden Entwürfe keinen Hinweis darüber erhalten, dass neue 
Veröffentlichungen zur Verfügung stehen. Eine Bereitstellung der Dokumente im 
Internet sei daher vollkommen ausreichend.

Bewertung:

An der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung wird festgehalten.
Dem Grundsatz der Digitalisierung kommt ein erhebliches Gewicht zu. Gleich-
wohl müssen auch die Interessen und Rechte derjenigen Bürgerinnen und Bürger, 
die das Internet nicht nutzen wollen oder nicht nutzen können, berücksichtigt 
werden. Diese Interessenkollision löst § 27b LVwVfG dadurch, dass in Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 die Auslegung im Internet gewissermaßen zur Leitvariante der 
Auslegung erhoben wird, gleichzeitig aber die Auslegung auf mindestens eine 
andere Weise zu erfolgen hat. 
Wie die Bürgerinnen und Bürger von der Auslegung erfahren, hängt von den 
jeweils maßgeblichen Vorschriften über die Bekanntmachung der Auslegung ab, 
die oftmals auch eine Bekanntmachung auf analogem Wege vorsehen. 

d) Zu § 46 LVwVfG:

Landkreistag und Gemeindetag regen an, § 46 LVwVfG dahingehend zu ergän-
zen, dass die Aufhebung eines Verwaltungsaktes auch nicht allein deshalb be-
ansprucht werden könne, weil er unter einer fehlerhaften Ermessensausübung 
zustande gekommen sei, wenn offensichtlich sei, dass der Ermessensfehler die 
Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst habe. 

Bewertung

Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen. Die vorgeschlagene Änderung würde dem 
Ziel des Gesetzentwurfs, das in der Anpassung des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes im Wege der Simultangesetzgebung an das Verwaltungsverfahrensgesetz 
besteht, zuwiderlaufen. Eine derart weite Abweichung von § 46 VwVfG würde 
im Widerspruch zu der zwischen den Ländern beschlossenen und seit Jahrzehnten 
bewährten Simultangesetzgebung stehen und die Rechtsanwendung sowie in der 
Folge auch die Rechtsprechung zu § 46 zersplittern. Dies entspricht nicht dem 
Grundgedanken dieses Gesetzes.

4.  Stellungnahme der Beauftragten der Landesregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen

Die Beauftragte der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinde-
rungen regt an, in § 27a Absatz 1 Satz 1 und § 27b Absatz 1 Satz 1 LVwVfG vor 
den Wörtern „zugänglich gemacht“ jeweils das Wort „barrierefrei“ einzufügen. 
Nur dadurch könne sichergestellt werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger be-
ziehungsweise Adressaten die Möglichkeit des Zugangs zu Bekanntmachungen 
und auszulegenden Dokumenten haben.

Bewertung:

An der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung wird festgehalten.
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Die Bedeutung von Barrierefreiheit für die Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen am öffentlichen Leben steht außer Frage. Regelungstechnisch wird jedoch 
das Landesverwaltungsverfahrensgesetz nicht als richtiger Ort für Regelungen zur 
Barrierefreiheit gesehen. Denn konsequenterweise müsste über eine entsprechen-
de Regelung nicht nur in §§ 27a, 27b LVwVfG nachgedacht werden, sondern bei-
spielsweise auch in §§ 3a, 10, 28, 29, 37, 41 LVwVfG. Denn würde Barrierefrei-
heit nur in einzelnen Normen festgeschrieben, ließe sich im Wege der Auslegung 
der Umkehrschluss ziehen, dass bei den übrigen Normen die Barrierefreiheit nicht 
zu beachten sei, was sicherlich nicht intendiert ist. Entsprechende Regelungen 
müssten neben dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz in zahllosen weiteren 
Gesetzen aufgenommen werden. Angesichts des damit verbundenen erheblichen 
Aufwands erscheint es weitaus sinnvoller, die Barrierefreiheit im Wesentlichen in 
einem zentralen Gesetz zu regeln, das im Wege der Spezialität anderen Gesetzen 
vorgeht. 
Dieser Grundsatz liegt der bestehenden Gesetzessystematik zugrunde: Das Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetz enthält keine Regelungen zur Barrierefreiheit, 
während das spezielle Landes-Behindertengleichstellungsgesetz (L-BBG) kon-
krete Regelungen zur Barrierefreiheit trifft. So sieht etwa § 10 Absatz 1 Satz 1 
L-BBG vor, dass öffentliche Stellen ihre Webseiten barrierefrei gestalten müs-
sen. Diese Verpflichtung gilt grundsätzlich auch für die Behörden, die gemäß 
§ 27a Absatz 1 Satz 1 LVwVfG den Inhalt einer öffentlichen oder ortsüblichen 
Bekanntmachung im Internet veröffentlichen müssen oder die zur Einsicht aus-
zulegende Dokumente gemäß § 27b Absatz 1 Satz 1 im Internet zugänglich ma-
chen müssen. Die Regelung in einem zentralen Gesetz hat überdies den Vorteil, 
dass die herzustellende Barrierefreiheit umfassend konkretisiert werden kann, oh-
ne damit sonstige Normen textlich zu überfrachten. Würde etwa in §§ 27a, 27b 
LVwVfG schlicht das Wort „barrierefrei“ aufgenommen, würde sich möglicher-
weise nicht vollständig erschließen, auf welche Art und Weise die Barrierefreiheit 
herzustellen wäre. Und schließlich gelten Änderungen in einer zentralen Norm 
automatisch für alle übrigen Gesetze, während ansonsten umfangreiche Anpas-
sungen notwendig wären, was zu vermeidbarem Aufwand und möglicherweise 
einer uneinheitlichen Rechtslage führen könnte. 

5. Änderungen aufgrund des Ergebnisses der Anhörung

Aufgrund der Anhörung wird keine Änderung am Gesetzentwurf vorgenommen.

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 (Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 2 Absatz 3 Nummer 1)

Die Änderung des § 2 Absatz 3 Nummer 1 dient dazu, die Anwendbarkeit des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in den anwaltlichen, patentanwaltlichen 
und notariellen Verwaltungsverfahren zu gewährleisten. Sie soll einen mögli-
chen Auslegungskonflikt bei der Anwendbarkeit des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes vermeiden und übernimmt dazu eine entsprechende Änderung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2449) und Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 
(BGBl. I S. 2827).
Gemäß § 64a der Bundesnotarordnung gelten für Verwaltungsverfahren nach der 
Bundesnotarordnung oder nach einer aufgrund der Bundesnotarordnung erlas-
senen Rechtsverordnung, soweit nichts anderes bestimmt ist, für Behörden des 
Bundes das Verwaltungsverfahrensgesetz und für Behörden der Länder die Ver-
waltungsverfahrensgesetze der Länder. Entsprechende Regelungen enthalten § 32 
Absatz 1 Satz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung sowie § 30 Absatz 1 Satz 1 der 
Patentanwaltsordnung.
Die Anwendbarkeit des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes auf solche Verfah-
ren setzt allerdings nach der derzeitigen Fassung des § 2 Absatz 3 Nummer 1 
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LVwVfG voraus, dass die entsprechende Tätigkeit „der Nachprüfung durch die 
Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit“ unterliegt. Die gerichtliche Nachprü-
fung in diesen Verfahren erfolgt durch den Anwaltsgerichtshof sowie die An-
walts-, Patentanwalts- und Notarsenate. Diese sind gerichtsverfassungsrechtlich 
keine Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Um den dadurch verursachten möglichen Auslegungskonflikt bei der Anwend-
barkeit der Verwaltungsverfahrensgesetze auszuschließen, sollen die genannten 
Verfahren ausdrücklich in den Wortlaut des § 2 Absatz 3 Nummer 1 LVwVfG 
aufgenommen werden. 

Zu Nummer 2 (§ 3a)

Zu Buchstabe a (§ 3a Absatz 1 Satz 2)

§ 3a Absatz 1 Satz 2 LVwVfG ist eine baden-württembergische Sonderrege-
lung, die in Abweichung von der sonst üblichen Simultangesetzgebung durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Verwaltungsverfahrensrechts an die 
moderne elektronische Kommunikation und zur Änderung des Landespersonalaus-
weisgesetzes (Elektronik-Anpassungsgesetz – EAnpG) vom 14. Dezember 2004 
(GBl. S. 884) eingeführt wurde. Die Übergangsregelung wurde zum Schutz der 
Behörden geschaffen. Solange Verschlüsselungstechniken und Signaturprodukte 
oder sonstige besondere technische Merkmale noch nicht allgemein als Ausstat-
tung der Behörden erwartet werden konnten, sollte eine bloße Eröffnung einer 
elektronischen Adresse der Behörde für den Zugang von elektronischen Doku-
menten nicht zugleich auch als konkludente Widmung des Zugangs für den Emp-
fang verschlüsselter oder elektronisch signierter oder mit sonstigen besonderen 
technischen Merkmalen versehener Sendungen verstanden werden können (Land-
tags-Drucksache 13/3661, S. 32 f.).
Diese Übergangsregelung ist – 20 Jahre nach ihrer Einführung – nicht mehr er-
forderlich. Die Verschlüsselung von E-Mails erfolgt heute in den meisten Fällen 
durch eine Transportverschlüsselung und keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, 
die die Kenntnis eines entsprechenden Schlüssels voraussetzen würde. Auch die 
Kommunikation im Portalverbund über Nutzerkonten verläuft jetzt und zukünftig 
verschlüsselt, ohne dass es weiterer technischer Instrumente bei den kommunizie-
renden Behörden bedarf. Zur Prüfung von qualifizierten elektronischen Signatu-
ren oder qualifizierten elektronischen Siegeln können in aller Regel die integrier-
ten Standardfunktionen der E-Akte-Systeme verwendet werden, alternativ steht 
auch frei verfügbare Software zur Verfügung. Durch die immer stärkere Digitali-
sierung bedarf es daher keines Schutzes der Behörden mehr. Stattdessen wird den 
Gedanken der Digitalisierung und der Bürgerfreundlichkeit Rechnung getragen. 

Zu Buchstabe b (§ 3a Absatz 2)

Aus dem unverändert bleibenden Absatz 2 Satz 1 und 2 ergibt sich, dass die 
Funktionen der Schriftform grundsätzlich nur vollständig durch die elektronische 
Form erfüllt werden können, für die nach Absatz 2 Satz 2 die qualifizierte elek-
tronische Signatur erforderlich ist. Absatz 2 Satz 4 hat weitere Möglichkeiten 
des Schriftformersatzes geregelt. Um diese Differenzierung auch durch die Rege-
lungssystematik zu unterstreichen und der Regelung zusätzlicher Möglichkeiten 
des elektronischen Schriftformersatzes Raum zu geben, wird Satz 4 an dieser 
Stelle aufgehoben und mit teilweise verändertem Inhalt in dem neuen Absatz 3 
neu gefasst.
Nicht in den neuen Absatz 3 übernommen wird Nummer 4 des bislang gel-
tenden Absatz 2 Satz 4 Nummer 4. Dieser verweist auf § 3a Absatz 2 Satz 4 
Nummer 4 VwVfG, der die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung sonstige sichere Verfahren festzulegen. Von dieser Ermächtigung hat die 
Bundesregierung bislang keinen Gebrauch gemacht. Neben dem Umstand, dass 
bislang kein adäquates Verfahren existiert, ist Grund dafür auch, dass ein unterge-
setzlich angeordneter elektronischer Schriftformersatz zahlreiche rechtliche Fol-
gefragen hinsichtlich Rechtssicherheit und Beweissicherheit aufwerfen würde. Aus 
diesem Grund ist die Regelung im Bundesverwaltungsverfahrensgesetz durch 
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Gesetz vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) zum 1. Januar 2024 ent-
fallen. Folglich muss auch der Verweis im Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
entfallen.
Satz 5 wird an dieser Stelle aufgehoben. Er wird inhaltlich unverändert nach Ab-
satz 3 Nummer 1 verschoben und damit unmittelbar Teil der Regelung des elekt-
ronischen Schriftformersatzes, deren Anforderungen durch Satz 5 näher bestimmt 
werden.

Zu Buchstabe c (§ 3a Absatz 3)

In Absatz 3 werden die weiteren Möglichkeiten des elektronischen Schriftform-
ersatzes neben der elektronischen Form mittels qualifizierter elektronischer Sig-
natur nach Absatz 2 geregelt. Mit dem neuen Absatz 3 erfolgt eine Neufassung 
und Erweiterung des aufgehobenen Absatz 2 Satz 4. Er schafft systematische 
Klarheit und lässt weitere Möglichkeiten des elektronischen Schriftformersatzes 
gesetzlich zu. Unberührt bleiben die spezielleren Regelungen zum elektronischen 
Schriftformersatz bei Identifizierung über ein Nutzerkonto und Abgabe einer Er-
klärung mittels Online-Formular über ein Verwaltungsportal nach § 9a des On-
linezugangsgesetzes (OZG).
Nummer 1 enthält unverändert die Regelung zum elektronischen Schriftformer-
satz aus Nummer 1 des aufgehobenen Absatz 2 Satz 4. Es wird lediglich aus 
Gründen der Übersichtlichkeit die bereits bestehende Regelung zur notwendigen 
Identifizierung – der aufgehobene Absatz 2 Satz 5 – inhaltlich unverändert an 
Nummer 1 angefügt, da er ausschließlich eine Anforderung für den elektroni-
schen Schriftformersatz nach Nummer 1 vorsieht.
In Nummer 2 sind die neben Nummer 1 bestehenden Möglichkeiten des elektro-
nischen Schriftformersatzes für Erklärungen gegenüber Behörden zusammenge-
fasst, also für den sogenannten Hin-Kanal. Das zu übermittelnde Dokument muss 
in diesen Fällen mit einer einfachen Signatur, also mit der Namenswiedergabe des 
Erklärenden unterzeichnet werden; es muss nicht mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen werden.
Die in Nummer 2 genannten besonderen elektronischen Postfächer werden also 
ausschließlich für den Hin-Kanal zugelassen. Sie beruhen auf der für den elekt-
ronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten etablierten Infrastruktur des Elektro-
nischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP). Für schriftformbedürftige 
Erklärungen von Behörden ist der Versand über die genannten Postfächer nicht 
geeignet. Denn in den überschaubaren Fällen, in denen für die Erklärungen von 
Behörden durch Rechtsvorschrift die Schriftform vorgesehen ist, werden diese 
behördlichen Erklärungen im Rechtsverkehr grundsätzlich auch an anderer, dritter 
Stelle als Beweis benötigt. Die durch besondere elektronische Postfächer ersetzte 
Schriftform geht jedoch beim Weiterreichen der Erklärung, zum Beispiel vom 
Anwalt an den Mandanten, verloren. Die Behördenerklärung, meist ein Bescheid, 
erfüllt dann nicht mehr die Anforderungen der Schriftform.
In Nummer 2 Buchstabe a werden Erklärungen, die insbesondere über ein be-
sonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) nach § 31a der Bundesrechtsan-
waltsordnung (BRAO) oder ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach für 
Berufsausübungsgesellschaften nach § 31b BRAO abgegeben werden, für den 
Hin-Kanal als schriftformersetzend anerkannt. Entsprechende, auf gesetzlicher 
Grundlage errichtete, berufsbezogene elektronische Postfächer sind derzeit die 
besonderen elektronischen Postfächer für Notare (§ 78n Bundesnotarordnung) 
und für Steuerberater (§ 86d des Steuerberatungsgesetzes – StBerG) sowie für 
deren Berufsausübungsgesellschaften (§ 86e StBerG).
In Nummer 2 Buchstabe b werden Erklärungen von Behörden oder juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, die über ein besonderes elektronisches Behör-
denpostfach (beBPo) nach §§ 6 ff. der Elektronischen-Rechtsverkehr-Verordnung 
(ERVV) abgegeben werden, als schriftformersetzend gegenüber Behörden (Hin-
Kanal) anerkannt.
In Nummer 2 Buchstabe c werden Erklärungen, die über ein besonderes elektroni-
sches Bürger- und Organisationspostfach (eBO) nach §§ 10 ff. ERVV abgegeben 
werden, als schriftformersetzend gegenüber Behörden (Hin-Kanal) anerkannt. 
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Nummer 2 Buchstabe d entspricht unverändert der Nummer 2 aus dem aufgeho-
benen Absatz 2 Satz 4.
Nummer 3 enthält Möglichkeiten des Schriftformersatzes für die Behörde.
Mit Nummer 3 Buchstabe a wird als zusätzliche Möglichkeit des elektronischen 
Schriftformersatzes neben der qualifizierten elektronischen Signatur nach Ab-
satz 2 Satz 2 das qualifizierte elektronische Behördensiegel zugelassen, das je-
doch – anders als die qualifizierte elektronische Signatur – nur Behörden zum 
elektronischen Schriftformersatz zur Verfügung gestellt wird.
Die Nutzung des qualifizierten elektronischen Siegels als Schriftformersatz für 
Behörden ist nicht verpflichtend, sondern eine zusätzliche Möglichkeit zu dem 
bereits im bisherigen Recht geregelten elektronischen Schriftformersatz durch 
qualifizierte elektronische Signatur nach § 3a Absatz 2 LVwVfG. Die Verwen-
dung des qualifizierten elektronischen Siegels verursacht voraussichtlich weni-
ger technischen Aufwand, jedenfalls aber weniger Kosten als die Nutzung der 
qualifizierten elektronischen Signatur. Denn die Behörden müssen für die quali-
fizierte elektronische Signatur aufgrund des Personenbezugs der Signatur die zum  
Signieren erforderliche technische Infrastruktur und die erforderlichen Zertifikate 
für jede einzelne zeichnungsberechtigte Person bereitstellen. Da das qualifizierte 
elektronische Siegel nicht personenbezogen, sondern behördenbezogen ist, wird 
voraussichtlich weniger technische Infrastruktur und auch weniger Zertifikate be-
nötigt. Insofern gibt das qualifizierte elektronische Behördensiegel den Behörden 
die Möglichkeit, auf die Bereitstellung der für die personenbezogene qualifizierte 
elektronische Signatur benötigte Infrastruktur und Zertifikate zu verzichten. Die 
Behörden müssen dann lediglich durch innerorganisatorische Maßnahmen sicher-
stellen, dass nur Berechtigte das Siegel nutzen und dass die siegelnde Person 
sicher festgestellt werden kann.
Zur Erhaltung der schriftformersetzenden Funktion des qualifizierten elektroni-
schen Siegels ist – wie auch bei der qualifizierten elektronischen Signatur – erfor-
derlich, dass das schriftformbedürftige Dokument mit dem elektronischen Siegel 
der Behörde verbunden bleibt.
Nach derzeitiger Rechtslage bleibt das mit einem qualifizierten elektronischen 
Behördensiegel versehene Dokument hinsichtlich der in der Zivilprozessordnung 
geregelten Beweiskraft öffentlicher Urkunden hinter dem mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur signierten Dokument zurück. Gemäß § 371a Absatz 3 
Satz 2 ZPO findet die Echtheitsvermutung nach § 437 ZPO entsprechend (nur) 
für öffentliche elektronische Dokumente Anwendung, wenn „das Dokument von 
der erstellenden öffentlichen Behörde oder von der mit öffentlichem Glauben ver-
sehenen Person mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist“. Die 
Echtheitsvermutung nach § 371a Absatz 3 Satz 2 ZPO gilt also derzeit nicht für 
elektronische Dokumente einer Behörde, die mit einem qualifizierten elektroni-
schen Behördensiegel versehen worden sind.
Elektronische Siegel sind Daten in elektronischer Form, die anderen Daten in 
elektronischer Form beigefügt oder logisch mit ihnen verbunden werden, um 
deren Ursprung und Unversehrtheit sicherzustellen (vgl. Artikel 3 Nummer 25 
der Verordnung [EU] 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elek-
tronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richt linie 
1999/93/EG [ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73], die zuletzt durch Verordnung 
[EU] 2024/1183 [ABl. L, 2024/1183, 30.4.2024] geändert worden ist). Ein qua-
lifiziertes elektronisches Siegel wird von einer qualifizierten elektronischen Sie-
gelerstellungseinheit erstellt und beruht auf einem qualifizierten Zertifikat für 
elektronische Siegel, Artikel 3 Nummer 27 der Verordnung (EU) 910/2014. Das 
qualifizierte elektronische Siegel bestätigt Herkunft, Echtheit und Unverfälscht-
heit eines Dokuments, siehe Artikel 35 Absatz 2 der Verordnung (EU) 910/2014: 
„Für ein qualifiziertes elektronisches Siegel gilt die Vermutung der Unversehrt-
heit der Daten und der Richtigkeit der Herkunftsangabe der Daten, mit denen das 
qualifizierte elektronische Siegel verbunden ist.“
Das qualifizierte elektronische Behördensiegel kann im Übrigen auch – wie der-
zeit schon rechtlich möglich – für nicht schriftformbedürftige Dokumente und da-
mit unabhängig von der hier vorgesehenen Regelung verwendet werden. Es kann 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 7884

24

auf diese Weise einen Mehrwert für die Fälschungssicherheit elektronischer Be-
hördenerklärungen, zum Beispiel auch nicht schriftformbedürftiger Verwaltungs-
akte, darstellen.
Die Verschiebung der weiteren schriftformersetzenden Varianten von Absatz 2 
Satz 4 nach Absatz 3 ändert nichts daran, dass auch diese Varianten des Schrift-
formersatzes, so wie das für die elektronische Form in Absatz 2 Satz 1 durch 
den klarstellenden Einschub, „soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes be-
stimmt ist“, ausdrücklich geregelt ist, weiterhin keine abschließende Regelung 
des Schriftformersatzes durch das VwVfG darstellen. Dies folgt bereits im Wege 
eines einfachen „Erst-recht-Schlusses“ aus dem Einschub in Absatz 2 Satz 1, so-
dass die Wiederholung dieses Einschubs im Regelungstext des Absatzes 3 ent-
behrlich ist.

Zu Buchstabe d (§ 3a Absatz 4 alt)

Der bisherige § 3a Absatz 4 LVwVfG ist eine baden-württembergische Sonder-
regelung, die in Abweichung von der sonst üblichen Simultangesetzgebung 
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Verwaltungsverfahrensrechts 
an die moderne elektronische Kommunikation und zur Änderung des Landes-
personalausweisgesetzes (Elektronik-Anpassungsgesetz – EAnpG) vom 14. De-
zember 2004 (GBl. S. 884) eingeführt wurde. Die Behörde sollte Mehrfertigun-
gen insbesondere in solchen Fällen verlangen können, in denen von der Behörde 
weitere Stellen beteiligt werden müssen, die noch nicht zur Weiterverarbeitung 
elektronischer Dokumente in der Lage sind (Landtagsdrucksache 13/3661, S. 34). 
Diese Übergangsregelung ist – rund 20 Jahre nach ihrer Einführung – nicht mehr 
erforderlich. Behörden, die zur Weiterverarbeitung elektronischer Dokumente 
nicht in der Lage sind, dürften mittlerweile nicht mehr existieren, vor allem vor 
dem Hintergrund von § 2 Absatz 1 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung des Landes Baden-Württemberg (EGovG BW), wonach jede Behörde 
verpflichtet ist, auch einen Zugang für die elektronische Kommunikation zu eröff-
nen. Durch die Streichung dieser Übergangsregelung wird den Gedanken der  
Digitalisierung und der Bürgerfreundlichkeit Rechnung getragen.

Zu Buchstabe e (§ 3a Absatz 4 neu)

Folgeänderung.

Zu Buchstabe f (§ 3a Absatz 5)

Absatz 5 ist – wie auch Absatz 4 – eine Ordnungsvorschrift. § 3a regelt allgemein 
die elektronische Kommunikation, Absatz 1 deren Zulässigkeit, die Absätze 2 und 
3 die Möglichkeiten des elektronischen Schriftformersatzes, und die Absätze 4 
und 5 die Rahmenbedingungen für den Umgang mit elektronischen Dokumenten 
und Erklärungen. Die Ordnungsvorschrift des Absatz 5 dient dem Schutz des 
Erklärenden – unabhängig davon, ob eine schriftformbedürftige Erklärung ab-
gegeben werden soll oder nicht. Gerade bei digitalen Formularen, die nach Befül-
lung nicht ausschließlich auf einer Bildschirmseite abgebildet werden und gege-
benenfalls auch inhaltlich etwas komplexer sind, sollte bereits bei der Konzeption 
entsprechender digitaler Prozesse sichergestellt werden, dass der Erklärende den 
Überblick über die von ihm abzugebenden Erklärungsinhalte behält und dies auch 
für sich nachhalten kann.
Dem Erklärenden ist nach Satz 2 eine Kopie der abgegebenen Erklärung zur Ver-
fügung zu stellen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, zum Beispiel 
durch eine Abrufmöglichkeit, durch Anbieten einer Speichermöglichkeit. 
Absatz 5 regelt keine Voraussetzung elektronischer Erklärungen. Daher sind die 
Vorgaben des Absatz 5 keine Wirksamkeitsvoraussetzungen elektronischer Er-
klärungen und auch keine Voraussetzung des wirksamen elektronischen Schrift-
formersatzes.
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Zu Nummer 3 (§ 12 Absatz 2)

Die Verweisung ist an die Neuregelung des Vormundschafts- und Betreuungs-
rechts im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882) anzupassen. Der Einwilligungsvorbehalt ist nun in  
§ 1825 BGB geregelt. Die entsprechende Anpassung des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes erfolgte durch Artikel 15 Absatz 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 
(BGBl. I S. 882).

Zu Nummer 4 (§ 15 Satz 2)

Unterlässt es ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz 
oder Geschäftsleitung im Inland, der Behörde trotz deren Verlangen einen Emp-
fangsbevollmächtigten im Inland zu benennen, gilt ein an ihn elektronisch über-
mitteltes Dokument künftig am vierten Tag anstatt bislang am dritten Tag nach 
Absendung als zugegangen. Die Anpassung der Bekanntgabefiktion auf vier Tage 
knüpft im Sinne der Einheitlichkeit an die Fiktion der Bekanntgabe eines elektro-
nisch übermittelten Verwaltungsaktes im neuen § 41 Absatz 2 Satz 2 an. 

Zu Nummer 5 (§ 16 Absatz 3 Satz 2)

Es handelt sich um die Berichtigung eines Redaktionsversehens. Der Vertretende 
ist derjenige, der nach § 16 Absatz 1 LVwVfG als Vertreter bestellt worden ist. 
Dieser hat nach § 16 Absatz 3 Satz 1 LVwVfG gegen die Behörde Anspruch auf 
Vergütung und Auslagenerstattung. Nach § 16 Absatz 3 Satz 2 LVwVfG soll der 
Behörde in einem zweiten Schritt ein Rückgriff bei demjenigen offenstehen, der 
vertreten wird – dies ist der Vertretene.

Zu Nummer 6 (§ 27 Absatz 2 Satz 1)

§ 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes wurde durch Artikel 4 Nummer 7 
des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 19) aufgehoben. Der Verweis in 
§ 27 Absatz 2 Satz 1 LVwVfG auf diese Vorschrift ist daher zu streichen. Die 
entsprechenden Anpassungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes erfolgten durch 
Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 19).

Zu Nummer 7 (§ 27a)

Zu § 27a Absatz 1 Satz 1

Abweichend von der bisherigen Soll-Regelung in § 27a LVwVfG ist der Inhalt 
einer öffentlichen oder ortsüblichen Bekanntmachung nach Satz 1 nunmehr zwin-
gend auch auf einer Internetseite der zuständigen Behörde oder ihres Verwal-
tungsträgers zugänglich zu machen. Damit wird die Veröffentlichung im Internet 
eine Wirksamkeitsvoraussetzung der Bekanntmachung, die gegebenenfalls zu-
sätzlich zu den fach- oder ortsspezifisch geregelten Anforderungen an das Bewir-
ken einer öffentlichen oder ortsüblichen Bekanntmachung hinzutritt.
Während der COVID-19-Pandemie ist die digitale Bekanntmachung auf der 
Grundlage von § 2 PlanSiG besonders in den Fokus gerückt. Die zwingende Ver-
öffentlichung im Internet entwickelt § 2 PlanSiG fort und soll einen wesentlichen 
Beitrag zur Verwaltungsdigitalisierung – insbesondere auch bei der Öffentlich-
keitsbeteiligung – leisten.
Die ortsübliche und öffentliche Bekanntmachung wird in § 27a Absatz 1 LVwVfG 
nicht neu definiert, es bleibt vielmehr grundsätzlich – wie bisher auch – dem Orts-
recht oder dem Fachgesetzgeber überlassen, hier passend zu den jeweiligen 
Gegebenheiten die sonstigen Wirksamkeitsvoraussetzungen solcher Bekannt-
machungen festzulegen. Anders als nach dem Grundgedanken des Planungs-
sicherstellungsgesetzes stehen den analogen Veröffentlichungsmedien für eine 
Bekanntmachung in aller Regel keine wesentlichen Hindernisse entgegen. Den 
bestehenden Regelungen zum Bewirken der Bekanntmachung, wie zum Beispiel 
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in § 72 Absatz 2 Satz 2 oder § 73 Absatz 6 Satz 5 LVwVfG, wird in § 27a Ab-
satz 1 Satz 1 LVwVfG eine weitere Bekanntmachungsvoraussetzung hinzugefügt. 
Muss zum Beispiel in einer Gemeinde auf die geplante Auslegung von Unterla-
gen vorab durch örtliche oder öffentliche Bekanntmachung hingewiesen werden, 
ist dieser Hinweis auch im Internet zugänglich zu machen.
Absatz 1 Satz 1 ermöglicht der örtlichen und fachlichen Normsetzung weiterhin 
eine differenzierte Beurteilung, inwieweit digitale Bekanntmachungsformen der-
zeit noch analog begleitet werden sollen, zum Beispiel durch Veröffentlichun-
gen in Tageszeitungen. Die entsprechenden Regelungen im Orts- und Fachrecht 
bleiben erhalten. Soweit in bestimmten Fällen eine Bekanntmachung nach den 
fachgesetzlichen oder örtlichen Vorgaben bereits in einem digitalen Veröffentli-
chungsblatt oder einem Internetportal der Behörde oder ihres Verwaltungsträgers 
veröffentlicht werden muss, kann Satz 1 einen Mehrwert hinsichtlich der Anstoß-
funktion generieren, ohne jedoch zu erheblichem Mehraufwand zu führen. In die-
sen Fällen ist eine Verlinkung auf das digitale Veröffentlichungsblatt der Behörde 
möglich. Hier wurde die bewährte Formulierung des bisherigen § 27a Absatz 1 
Satz 2 LVwVfG übernommen, der die Zugänglichmachung „auf einer“ Internet-
seite der Behörde oder ihres Verwaltungsträgers anordnet.

Zu § 27a Absatz 1 Satz 2 

Absatz 1 Satz 2 dient der Klarstellung und betrifft die Fälle, in denen die Bekannt-
machung zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgeschrieben ist, zum Beispiel „min-
destens eine Woche“ vor dem Erörterungstermin (§ 73 Absatz 6 Satz 2 LVwVfG). 
Oft existieren dann rechtliche Vorgaben, auf welches Bekanntmachungsmedium 
für die Einhaltung vorgeschriebener Fristen durch die Bekanntmachung abzustel-
len ist. So sieht zum Beispiel das Landesverwaltungsverfahrensgesetz im Zusam-
menhang mit öffentlichen Bekanntmachungen vor, dass für die Frist auf die Ver-
öffentlichung im „amtlichen Veröffentlichungsblatt“ abzustellen ist (zum Beispiel 
§ 67 Absatz 1 Satz 6, § 73 Absatz 6 Satz 5 LVwVfG). Mit Blick auf die zuneh-
mende Digitalisierung amtlicher Veröffentlichungsblätter enthält das Landesver-
waltungsverfahrensgesetz insoweit eine entwicklungsoffene Regelung. Hier stellt 
Absatz 1 Satz 2 die Weitergeltung der vorhandenen rechtlichen Festlegung klar.
Fehlt es an einer rechtlichen Vorgabe, auf welches von mehreren Veröffentli-
chungsmedien für die Einhaltung vorgegebener Fristen durch die Bekannt-
machung abzustellen ist, legt Absatz 1 Satz 2 fest, dass die Veröffentlichung nach 
Absatz 1 Satz 1 das für die Frist maßgebliche Bekanntmachungsmedium ist. In-
dem die Veröffentlichung in nur einem Veröffentlichungsmedium und nicht etwa 
die Veröffentlichung in allen Veröffentlichungsmedien maßgeblich ist, orientiert 
sich die Vorschrift an den bestehenden Sonderregelungen (zum Beispiel § 67 Ab-
satz 1 Satz 6, § 73 Absatz 6 Satz 5 LVwVfG).

Zu § 27a Absatz 2

Absatz 2 sieht für die in Absatz 1 Satz 1 zwingend angeordnete Zugänglich-
machung im Internet eine Ausnahme für Fälle vor, in denen Probleme bestehen, 
diese Anforderung umzusetzen. Das werden voraussichtlich insbesondere techni-
sche Probleme sein bzw. Szenarien, in denen zum Beispiel die gesamte Verwal-
tung einer Stadt oder Gemeinde vom Internet genommen werden muss. Die Vor-
schrift ist als Ausnahmeregelung eng auszulegen. Eine unzureichende personelle 
Ausstattung stellt daher grundsätzlich keinen Fall der hier geregelten Unmöglich-
keit dar.
Die Ausnahmevorschrift soll verhindern, dass bei Unmöglichkeit der Internetver-
öffentlichung die Bekanntmachung insgesamt nicht wirksam wird. Da Absatz 1 
Satz 1 die bereits örtlich oder fachlich vorgegebenen Bekanntmachungsformen 
um die Internetveröffentlichung ergänzt, richtet sich beim Ausfall dieser zusätz-
lichen Bekanntmachungsform die Wirksamkeit einer Bekanntmachung im Fall 
des Absatz 2 wieder ausschließlich nach den örtlichen und fachlichen Bekannt-
machungsregeln.
Sofern Regelungen im Fachrecht oder auf Landes- oder Kommunalebene vor-
sehen, dass eine Bekanntmachung ausschließlich digital erfolgen soll, liegt es in 
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der dortigen Regelungskompetenz, den Umgang mit entsprechenden Fällen aus-
zugestalten.
In vielen Fällen besteht die rechtliche Anforderung, dass die Bekanntmachung 
spätestens zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen muss, zum Beispiel „mindes-
tens eine Woche“ vor dem Erörterungstermin. Hier kommt es für die Einhaltung 
der Frist auf das Erscheinungsdatum des Bekanntmachungsmediums an; im Fall 
des § 73 Absatz 6 LVwVfG wird zum Beispiel festgelegt, dass ausschließlich das 
Erscheinungsdatum des amtlichen Veröffentlichungsblattes maßgeblich sein soll. 
Insoweit ist für die Bekanntmachung – anders als zum Beispiel bei der Ausle-
gung – nicht ein Zeitraum, sondern ein punktuelles Ereignis maßgeblich. Für die 
Frage der Unmöglichkeit ist daher auf diesen Zeitpunkt abzustellen. 
Sofern keine Unmöglichkeit vorliegt, wird jedoch gerade die Bekanntmachung im 
Internet regelmäßig nicht nur am maßgeblichen Erscheinungstag, sondern über ei-
nen längeren Bekanntmachungszeitraum – vor und nach diesem Datum – zur Ver-
fügung stehen. Im Hinblick auf die Anstoßwirkung der Bekanntmachung stellt die 
Internetbekanntmachung insoweit eine deutliche Verbesserung dar.
In Fällen der Unmöglichkeit nach Absatz 2 kann auch Absatz 1 Satz 2 nicht zur 
Anwendung kommen.

Zu Nummer 8 (§§ 27b bis 27c)

Zu § 27b (Zugänglichmachung auszulegender Dokumente)

§ 27b Absatz 1 LVwVfG ordnet in grundsätzlicher Fortführung von § 3 Plan-
SiG an, dass die durch Rechtsvorschrift angeordnete Auslegung von Dokumenten 
durch die Bereitstellung der Dokumente auf einer Internetseite der für die Ausle-
gung zuständigen Behörde oder ihres Verwaltungsträgers und durch Zugänglich-
machung auf mindestens eine andere Weise bewirkt wird.
Der Schwerpunkt der Auslegung liegt hier auf der Veröffentlichung der bislang 
körperlich auszulegenden Dokumente im Internet.
Die Bereitstellung der Dokumente muss auf einer Internetseite der für die Aus-
legung zuständigen Behörde oder ihres Verwaltungsträgers erfolgen; ein Link zu 
einer Seite des Vorhabenträgers ist daher nicht zulässig. Die Zugänglichmachung 
kann dabei zum Beispiel auch in der Weise erfolgen, dass die Unterlagen auf 
einem gesetzlich vorgeschriebenen Portal (vergleiche zum Beispiel § 20 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung) oder im Planfeststellungsverfah-
ren zum Beispiel auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde bereitgestellt 
werden und dass hierauf über einen Link auf der Behördenseite Zugriff genom-
men werden kann.
Für diejenigen, die das Internet nicht nutzen (können), müssen die auszulegenden 
Dokumente zudem auf mindestens eine andere Weise zugänglich gemacht wer-
den. Die Entscheidung, was im konkreten Fall die andere Zugangsmöglichkeit 
ist und wie viele es davon geben muss, obliegt der insoweit zuständigen und mit 
den Gegebenheiten des Einzelfalls vertrauten Behörde. Die andere Zugangsmög-
lichkeit kann durchaus – gerade mit Blick auf die schwere Lesbarkeit von größe-
ren Plänen auf Bildschirmen – auch die herkömmliche (analoge) Auslegung der 
Dokumente zur Einsicht sein. Allerdings muss diese Auslegung dann – anders 
als nach bisherigem Recht – nicht zwingend an allen von dem Vorhaben betrof-
fenen Orten erfolgen. Dabei muss die andere Zugangsmöglichkeit nicht zwingend 
analog, sondern kann – ohne Internetnutzung – durchaus auch digital sein (zum 
Beispiel Leseterminals in öffentlichen Gebäuden). Die Zugänglichmachung auf 
einem gesetzlich vorgeschriebenen Portal ist keine andere Weise der Zugänglich-
machung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2.
Die Zurverfügungstellung nur einer einzigen anderen Zugangsmöglichkeit kann 
ausreichen (zum Beispiel bei punktuellen Vorhaben), muss dies jedoch nicht 
(zum Beispiel bei Streckenvorhaben).
Auf die Übernahme des auf die andere Zugangsmöglichkeit bezogenen Krite-
riums „leicht zu erreichend“ aus § 3 Absatz 2 Satz 2 PlanSiG wurde verzichtet. 
Die Frage, wann eine Auslegung zumutbar ist, ist von der Rechtsprechung hin-
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reichend konkretisiert worden. Dagegen hat das Kriterium „leicht zu erreichend“ 
wiederholt Fragen aufgeworfen; auch soll vermieden werden, dass durch das Kri-
terium eine Reduktion auf die örtlichen Gegebenheiten stattfindet.
Die Dauer, für die die auszulegenden Dokumente im Internet und auf andere 
Weise zugänglich zu machen sind, ergibt sich aus dem jeweils mit der Auslegung 
angeordneten Auslegungszeitraum.
Absatz 1 Satz 2 sieht zu der in Absatz 1 Satz 1 angeordneten Zugänglichmachung 
im Internet eine Ausnahme für diejenigen Fälle vor, in denen schwerwiegende, 
konkrete und einzelfallbezogene Probleme bestehen, diese Anforderung umzuset-
zen. Das werden voraussichtlich insbesondere technische Szenarien sein, in denen 
zum Beispiel die gesamte Verwaltung einer Stadt oder Gemeinde vom Internet 
genommen werden muss. Die Vorschrift ist nur für Ausnahmefälle anwendbar. 
Eine unzureichende personelle Ausstattung stellt daher grundsätzlich keinen Fall 
der hier geregelten Unmöglichkeit dar.
Wenn der Ausnahmefall vorliegt, wird die Auslegung allein durch die „andere 
Zugangsmöglichkeit“ nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bewirkt.
Absatz 3 regelt Anforderungen, die aus der Digitalisierung entstehen und in der 
Praxis überwiegend bereits so gehandhabt werden.
Absatz 4 trägt dem Schutz von Geheimnissen, insbesondere dem Schutz von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen, Rechnung. Vergleichbare Regelungen existie-
ren zum Beispiel im Hinblick auf Anlagengenehmigungen. Die Konkretisierung 
der zu schützenden Geheimnisse ist § 30 VwVfG entnommen, da § 27b Absatz 4 
VwVfG auf diese Vorschrift verweist.
Für die praktische Wirksamkeit der Regelung des Absatz 4 wird es in besonderem 
Maße auf die Umsetzung durch die vollziehenden Behörden ankommen, die in-
soweit verstärkt den Zweck einer Auslegung in den Blick nehmen müssen. Die 
vollziehenden Behörden müssen sich verstärkt der Frage widmen, ob Inhaltsbe-
schreibungen zum festgelegten Zwecke der Auslegung ausreichen, zum Beispiel 
zur angemessenen Information der Öffentlichkeit über das anstehende Vorhaben. 
Über den Zweck der Auslegung hinausgehenden Informationen müssen nicht ver-
öffentlicht werden; dies gilt erst recht, wenn der Betroffene (zum Beispiel der 
Vorhabenträger) geltend macht, dass Geheimnisse enthalten sind.

Zu § 27c (Erörterung mit Verfahrensbeteiligten oder der Öffentlichkeit)

§ 27c LVwVfG basiert auf den Regelungen des § 5 Absatz 2 und 5 PlanSiG.  
§ 27c LVwVfG regelt die Möglichkeit, eine durch Rechtsvorschrift angeordnete 
Erörterung, wie insbesondere ein Erörterungstermin, eine mündliche Verhand-
lung oder eine Antragskonferenz durch digitale Formate zu ersetzen. Dies um-
fasst auch die Möglichkeit, die genannten Austauschformate durch die digitalen 
Varianten teilweise zu ergänzen. Die Regelung gilt für durch Rechtsvorschrift an-
geordnete Austauschformate. Daraus folgt jedoch kein Verbot, Austauschformate, 
die im Ermessen der zuständigen Behörde stehen, digital zu ersetzen. Dies steht  
– wie bisher auch – im Verfahrensermessen der zuständigen Behörde, das durch 
die vorliegende Regelung nicht unnötig eingeschränkt werden soll.
An dem bereits im Planungssicherstellungsgesetz geregelten Zustimmungserfor-
dernis für die Durchführung einer Video- oder Telefonkonferenz wird mit Blick 
auf die Rechte der Teilnehmenden festgehalten, insbesondere wird auf deren Per-
sönlichkeitsrecht geachtet. Derzeit kann technisch nicht sichergestellt werden, 
dass die Rechte eines jeden Teilnehmenden auch von allen anderen Teilnehmen-
den gewahrt werden. Die Evaluierung des Planungssicherstellungsgesetzes hat 
zwar ergeben, dass das Zustimmungserfordernis der Verwaltung insbesondere bei 
größeren Teilnehmerkreisen Umsetzungsschwierigkeiten bereiten kann. Die Eva-
luierung hat aber auch gezeigt, dass sich insbesondere die Videokonferenz vor al-
lem für kleinere Teilnehmerkreise eignet. Es ist davon auszugehen, dass in diesen 
Fällen die Einholung der Einwilligung weniger problematisch ist.
Absatz 2 Satz 1 regelt die Onlinekonsultation. Weitergehende Regelungen wie 
in § 5 Absatz 4 PlanSiG sind verzichtbar, da hier unmittelbar und explizit an-
geordnet wird, dass die Onlinekonsultation das analoge Austauschformat ersetzt. 
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Die Frage, was Gegenstand des Austausches ist und wer zur Teilnahme berechtigt 
ist, ergibt sich aus den dem Austausch zugrundeliegenden Regelungen, also zum 
Beispiel aus den Regelungen zur Durchführung eines Erörterungstermins. Aus 
diesen Regelungen ergibt sich auch, dass mit der Onlinekonsultation nicht das 
Einwendungsverfahren wiederholt wird. Die Äußerungen beziehen sich in beiden 
Fällen auf einen unterschiedlichen Sachverhalt: Die Einwendungen haben die An-
tragsunterlagen zum Gegenstand; die Äußerungen im Rahmen einer Onlinekon-
sultation beziehen sich dagegen zum Beispiel bei Ersetzung eines Erörterungs-
termins nach § 73 Absatz 6 Satz 1 LVwVfG auf „die gegen den Plan erhobenen 
Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen 
[…] sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan“.
Die Bezugnahme in Absatz 2 Satz 1 auf die zur Teilnahme Berechtigten ergibt 
sich daraus, dass die hier zu ersetzenden Austauschformate grundsätzlich keine 
öffentlichen Veranstaltungen sind.
Es ist grundsätzlich nur eine Äußerungsmöglichkeit vorgesehen. Wiederholte  
Äußerungsmöglichkeiten werden jedoch durch die Regelung nicht unterbunden; 
der Umgang mit wiederholten Äußerungen liegt im Verfahrensermessen der zu-
ständigen Behörde.
Absatz 2 Satz 3 stellt klar, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch dann zu 
berücksichtigen sind, wenn als Grundlage des digitalen Austausches Dokumente 
zugänglich gemacht werden.
Absatz 3 stellt klar, dass die insbesondere für eine Videokonferenz relevanten 
Regelungen des § 67 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Nummer 1 und 4 und Absatz 3 
LVwVfG sowie § 68 LVwVfG auch hier gelten.

Zu Nummer 9 (§ 33)

Folgeänderung zur Änderung des § 3a VwVfG.

Zu Buchstabe a

Folgeänderung zur Änderung des § 3a VwVfG.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung zur Änderung des § 3a VwVfG.

Zu Nummer 10 (§ 37)

Folgeänderung zur Änderung des § 3a VwVfG.

Zu Buchstabe a

Folgeänderung zur Änderung des § 3a VwVfG.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung zur Änderung des § 3a VwVfG.

Zu Buchstabe c

Folgeänderung zur Änderung des § 3a VwVfG.

Zu Nummer 11 (§ 41 Absatz 2 Satz 1 und 2)

Die Verlängerung der Fiktion der Bekanntgabe von postalisch übermittelten Ver-
waltungsakten von drei auf vier Tage ist sachgerecht aufgrund der Verlängerung 
der regelmäßigen Postlaufzeit, wonach im Jahresdurchschnitt 99 Prozent der Briefe 
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und Pakete mindestens am vierten Werktag nach Einlieferung zugestellt werden 
sollen (§ 18 Postgesetz). Der zeitliche Gleichlauf der Fiktionsregelungen für die 
schriftliche und die elektronische Übermittlung von Verwaltungsakten wird bei-
behalten und einheitlich jeweils auf vier Tage festgelegt.
Unberührt von dieser Änderung der Fiktionsregelung bleibt die Vorgabe des § 9 
Absatz 1 Satz 4 OZG. Danach gilt ein Verwaltungsakt, der im Postfach nach  
§ 2 Absatz 7 OZG zum Abruf bereitgestellt wird, am dritten Tag nach der Be-
reitstellung zum Abruf als bekannt gegeben. Bei dieser Bereitstellung handelt es  
sich zudem nicht um eine elektronische Übermittlung im Sinne des § 41 Absatz 2 
Satz 2 LVwVfG.

Zu Nummer 12 (§ 44 Absatz 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die der Bund bereits durch Ar-
tikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 6. August 1998 (BGBl. I S. 2022) vorgenom-
men hat. Ein Bedeutungsunterschied besteht nicht. 

Zu Nummer 13 (§§ 61 Absatz 1 Satz 2, 65 Absatz 5)

§ 110 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes wurde durch Artikel 4 Nummer 7 
des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 19) aufgehoben. Die Verweise in  
§ 61 Absatz 1 Satz 2, § 65 Absatz 5 LVwVfG sind daher zu streichen. Die ent-
sprechenden Anpassungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes erfolgten durch 
Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 19).

Zu Nummer 14 (§ 73)

Zu Buchstabe a (§ 73 Absatz 1 Satz 2)

§ 73 Absatz 1 Satz 2 LVwVfG soll an den Wortlaut des § 73 Absatz 1 Satz 2 
VwVfG angepasst werden. Die Vorschrift hat ihre heutige Fassung durch § 36 
Nummer 6 Buchstabe a des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten vom 
27. Mai 1991 (GBl. S. 277) erhalten. Durch diese Änderung sollte klargestellt 
werden, dass der Vorhabenträger nicht nur die Flurstücksnummern der betrof-
fenen Grundstücke und Anlagen anzugeben hat, sondern auch die Namen und 
gegenwärtigen Anschriften der betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer. 
Dadurch sollten die Einsicht Nehmenden leichter erkennen können, ob sie von 
dem Vorhaben berührt waren.
Diese Vorschrift unterliegt jedoch mittlerweile erheblichen Rechtmäßigkeitsbe-
denken insbesondere im Hinblick auf die zwischenzeitlich erlassene Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung). Die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten 
steht im Widerspruch vor allem mit dem Minimierungsgebot nach Artikel 5 Ab-
satz 1 Buchstabe c der Datenschutz-Grundverordnung. 
Bereits bisher erfolgt die Auslegung aufgrund fachgesetzlicher Anordnung zu-
meist über das Internet. So ist etwa im Rahmen der meisten planfeststellungs-
pflichtigen Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, sodass 
gemäß § 20 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Zugäng-
lichmachung über das Internet vorgesehen ist. Durch die Einführung des neuen  
§ 27b LVwVfG mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die Zugänglich-
machung über das Internet noch weitgehender zum grundsätzlich verpflichtenden 
Regelfall. Personenbezogene Daten von Eigentümerinnen und Eigentümern sind 
damit grundsätzlich für jedermann ohne nennenswerten Aufwand einsehbar. 
Demgegenüber bestehen keine zwingenden Gründe, an der Veröffentlichung von 
Namen und Adressen festzuhalten. Denn die Anstoßwirkung für die betroffenen 
Eigentümerinnen und Eigentümer kann auch auf andere Weise erreicht werden. 
Den einzelnen Flurstücken können zum Beispiel Kennziffern zugeordnet werden, 
die der Öffentlichkeit keine Rückschlüsse auf die jeweiligen Eigentümerinnen 
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und Eigentümer erlauben. Die Zuordnung der Namen und Adressen zu den Kenn-
ziffern erfolgt dann etwa über eine separate Entschlüsselungsliste, die nicht Teil 
der ausgelegten Planunterlagen ist und nur den beteiligten Behörden vorgelegt 
wird. Diese Behörden können dann insbesondere nicht ortsansässige Betroffene 
gemäß § 73 Absatz 5 Satz 3 LVwVfG über die Auslegung informieren. 
Im neuen Satz 3 wird in der Folge die bisherige Vorlagepflicht als Planbestandteil 
ersetzt durch die Pflicht, der Behörde für ihre Arbeit eine Unterlage neben dem 
Plan vorzulegen, aus der sich Namen und Anschriften der vom Vorhaben betrof-
fenen Grundstückseigentümer entnehmen lassen. Mangels Bestandteil des Plans 
nehmen diese geschützten personenbezogenen Daten folglich an dessen Ausle-
gung oder sonstiger Veröffentlichung nicht teil.

Zu Buchstaben b bis e (§ 73 Absatz 2 bis 5)

§ 73 Absatz 2 bis 5 LVwVfG ist aufgrund des neu eingefügten § 27b LVwVfG 
anzupassen.

Zu Buchstabe b (§ 73 Absatz 2)

In Absatz 2 wird durch den Verweis auf § 27b LVwVfG klargestellt, dass die 
Gemeinden die auszulegenden Dokumente über ihre Internetseite zugänglich zu 
machen haben.

Zu Buchstabe c (§ 73 Absatz 3)

In Absatz 3 wird klargestellt, dass die „andere Zugangsmöglichkeit“, die nach  
§ 27b Absatz 1 LVwVfG zur Verfügung zu stellen ist, nicht in allen Gemeinden 
geschaffen werden muss und dass die Entscheidung hierüber von der Anhörungs-
behörde getroffen wird. Sofern eine Gemeinde von der Anhörungsbehörde zur 
Zurverfügungstellung einer anderen Zugangsmöglichkeit bestimmt wird, ist über 
weitere Einzelheiten ein Benehmen mit dieser Gemeinde herzustellen.

Zu Buchstabe d (§ 73 Absatz 4)

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

Die Änderung dient nach der Einfügung des Absatz 3 der Klarstellung.

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2)

Folgeänderung.

Zu Buchstabe e (§ 73 Absatz 5)

Die Änderung dient nach der Einfügung des Absatz 3 der Klarstellung.

Zu Nummer 15 (§ 74 Absatz 4)

§ 74 Absatz 4 LVwVfG ist aufgrund des neu eingefügten § 27b LVwVfG anzu-
passen.

Zu Buchstabe a

Der Inhalt der Bekanntmachung einer Auslegung wird nunmehr in § 27b Absatz 1 
Satz 2 LVwVfG geregelt.
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Zu Buchstabe b

Der neue Satz 2 stellt klar, dass die Planfeststellungsbehörde die Entscheidung 
darüber trifft, in welcher Gemeinde eine andere Zugangsmöglichkeit nach § 27b 
Absatz 1 geschaffen werden muss und dass über weitere Einzelheiten insoweit ein 
Benehmen mit dieser Gemeinde herzustellen ist.

Zu Nummer 16 (§ 102b)

Verfahren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen und noch nicht abge-
schlossen wurden, sind nach „altem“ Recht zu Ende zu führen. Die neuen Mög-
lichkeiten des elektronischen Schriftformersatzes nach § 3a sollen jedoch bereits 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes genutzt werden können.

Zu Nummer 17 (Inhaltverzeichnis)

Folgeänderung.

Zu Artikel 2 (Änderung des Landesverwaltungszustellungsgesetzes)

Es ist sachgerecht, infolge der Verlängerung der regelmäßigen Postlaufzeit durch 
§ 18 Postgesetz auch die Zustellungsfiktion bei der Zustellung von Dokumenten 
durch die Post mittels Einschreiben von drei auf vier Tage zu verlängern (§ 4 
Absatz 2 Satz 1 LVwZG). Um als Folge dieser Änderung den Gleichklang mit 
den Fristen für die Zustellungsfiktion bei elektronischer Zustellung von elekt-
ronischen Dokumenten wiederherzustellen, wird im Fall der elektronischen Zu-
stellung gegen Empfangsbekenntnis die Zustellungsfiktion in § 5 Absatz 7 Satz 2 
LVwZG ebenfalls auf vier Tage verlängert. Gleiches gilt künftig für die elektroni-
sche Zustellung der Behörde gegen eine Abholbestätigung über De-Mail-Dienste 
(§ 5a Absatz 4 Satz 1 LVwZG).

Zu Artikel 3 (Änderung des Kommunalwahlgesetzes)

§ 31 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes regelt die Form des Einspruchs 
gegen eine kommunale Wahl entsprechend den Formvorgaben für den Wider-
spruch nach § 70 Absatz 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Der Einspruch kann unter anderem in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 
LVwVfG erhoben werden.
Durch Gesetz vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) wurde § 70 Ab-
satz 1 Satz 1 VwGO an die durch das gleiche Gesetz geänderten Vorschriften 
zum elektronischen Schriftformersatz nach § 3a Absatz 2 und 3 VwVfG ange-
passt. Nachdem die erweiterten Möglichkeiten, die Schriftform elektronisch zu 
ersetzen, landesrechtlich in § 3a Absatz 3 LVwVfG übernommen werden (siehe 
Begründung zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b und c), wird der Verweis auf die 
Bestimmungen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in § 31 Absatz 1 Satz 2 
KomWG entsprechend angepasst.

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Die Änderungen des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes treten am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
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Stellungnahme des Normenkontrollrates Baden-Württemberg 

gemäß Nr. 4.1 VwV NKR BW 
 

 
Gesetz zur Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
NKR-Nummer 60/2024, Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-
Württemberg 

 
 
Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg (NKR) hat sich mit dem Entwurf des oben genann-
ten Regelungsvorhabens befasst. 
 
 
I. Im Einzelnen 
 
Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz wird das Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
(LVwVfG) an das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVfG) angepasst. Dies ent-
spricht der zwischen den Ländern beschlossenen und geübten Simultangesetzgebung. Insbe-
sondere wird geregelt: 
 

 Erweiterung der Schriftform ersetzenden elektronischen Form (§ 3a LVwVfG) 
 
■ An die Behörde („Hin-Kanal“): 
> durch unmittelbare Abgabe d. Erklärung in einem elektronischen Formular, das 
von der Behörde in einem Eingabegerät o. über öffentlich zugängliche Netze zur Verfü-
gung gestellt wird.  
> durch Erklärung aus einem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA), 
Behördenpostfach (beBPo) oder Bürger- u. Organisationspostfach (eBO). 
 
■ Von der Behörde („Rück-Kanal“): 

 > mit qualifiziertem elektronischem Behördensiegel.  
 

 Die öffentliche o. ortsübliche Bekanntmachung erfolgt zwingend u. als Wirksam-
keitsvoraussetzung im Internet (bisher Soll-Regelung u. zusätzlich). 
 

 Die Auslegung von Dokumenten zur Einsicht erfolgt immer auch auf der Internet-
seite der für die Auslegung zuständigen Behörde. 
 

 Erörterungen, mündliche Verhandlungen u. Antragskonferenzen können durch 
Onlinekonsultationen oder mit Einwilligung der Berechtigten durch eine Video- o. Te-
lefonkonferenz ersetzt werden. 
 

 
II. Votum 
 
1. 
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Der NKR begrüßt die mit der Gesetzesänderung vorgesehenen digitalen Erweiterungen und 
Erleichterungen im Verwaltungsverfahren. Diese können zur Vereinfachung und Beschleuni-
gung von Verfahrensabläufen beitragen. 

 
2. 
Der NKR regt grundsätzlich an, bestehende Schriftformerfordernisse konsequent ab- und keine 
neuen aufzubauen, wo dies rechtlich möglich ist. Der NKR erinnert daran, dass das Verwal-
tungsverfahren grundsätzlich an keine bestimmte Form gebunden ist (§ 10 LVwVfG).  
 
Statt weiterer Schriftform ersetzender elektronischer Formen sollte nach Ansicht des NKR stets 
geprüft werden, ob die einfache Textform im Sinne des § 126 b BGB ausreichend ist. 
 
 
 
gez. gez. 
Vorsitzender Berichterstatter 
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Städtetag Baden-Württemberg • Postfach 10 43 61 • 70038 Stuttgart

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und
Kommunen Baden-Württemberg
Postfach 10 34 65
70029 Stuttgart

Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied

Az 062.30 • Br

31.10.2024

Gesetz zur Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes,
Landesverwaltungszustellungsgesetzes und des Kommunalwahlgesetzes

Ihr Schreiben vom 08.10.2024, Az. IM2-0510.2-64/5

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen zum oben genannten Gesetzentwurf wie folgt Stellung.

Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes an
die Änderungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes durch Gesetz vom
04.12.2023 und das Postrechtsmodernisierungsgesetz vom 15.07.2024. Die damit beab-
sichtigte Simultangesetzgebung des Landes auf Basis des entsprechend geänderten
Bundesrechts ist sinnvoll und wichtig. Wir stimmen ihr daher zu.

Ebenso finden die weiteren Elemente des Gesetzentwurfs unsere Zustimmung, insbe-
sondere die vorgesehene Überführung wesentlicher Instrumente des Planungssicherstel-
lungsgesetzes in Dauerrecht, die Eröffnung weiterer Möglichkeiten des Schriftformersat-
zes in Verwaltungsverfahren und die beabsichtigte Änderung der Regelungen zu Be-
kanntgabe- und Zustellungsfiktionen wegen verlängerter regelmäßiger Laufzeitenvorga-
ben für die Post.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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Gemeindetag Baden-Württemberg 
Panoramastr. 31, 70174 Stuttgart 

 

 
 

 
 

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung u. Kommunen 
Baden-Württemberg 
Willy-Brandt-Straße 41 
70173 Stuttgart 
  
  
 

6. November 2024 
 
 
 
Gemeinsame Stellungnahme des Gemeindetags und Landkreistags zum Gesetz zur Än-
derung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes, Landesverwaltungszustellungsge-
setzes und des Kommunalwahlgesetzes      
Ihr Schreiben vom 8. Oktober 2024, Az.: IM2-0510.2-64/5 
 
 
 
Sehr geehrter Herr 
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Gesetz zur Änderung des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes (LVwVfG), Landesverwaltungszustellungsgesetzes und des 
Kommunalwahlgesetzes Stellung nehmen zu können und erlauben uns die nachfolgen-
den Anmerkungen. 
 
Die in manchen Teilen weitreichenden Änderungen bedeuten gerade für Gemeinden mit 
wenigen Einwohnern einen hohen Aufwand und eine umfangreiche Umstellung beste-
hender Abläufe. Daher benötigt man zwingend einen Übergangszeitraum von einem 
Jahr, um die benötigte technische Infrastruktur zu beschaffen – etwa für die qualifizierte 
elektronische Signatur oder die nun obligatorische Bekanntmachung im Internet nach § 
27a LVwVfG-E – und um bestehende Abläufe neu zu strukturieren. Ohne eine Über-
gangsfrist, wird diese Regelung in der Praxis nicht rechtzeitig umgesetzt werden können 
und so eine erhebliche Rechtsunsicherheit herbeiführen. 
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– 3 – 
 

 
Im Einzelnen erlauben wir uns die folgenden Anmerkungen: 
 

1.) Bei der letzten Änderung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Ver-
waltung (EGovG-Bund) wurde die Verpflichtung für Bundesbehörden gestrichen, 
den elektronischen Zugang zusätzlich durch eine DE-Mail-Adresse zu ermögli-
chen. Dies trägt der generellen Entwicklung Rechnung, dass die DE-Mail in der 
Verwaltungspraxis im Bund, aber auch bei den Kommunen, wenig Anwendung 
findet und gleichzeitig hohe Kosten verursacht.  
 
Eine Umfrage aus dem Jahr 2023 unter den Mitgliedern des Gemeindetags hat 
ergeben, dass rund 92 Prozent der Teilnehmenden die DE-Mail nicht nutzen. Zu-
dem haben sich die Anbieter größtenteils aus diesem Feld zurückgezogen, so-
dass es zwischenzeitlich nur noch einen vom Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) akkreditieren DE-Anbieter gibt. Durch die Nennung der 
DE-Mail im LVwVfG-E wird nun jedoch entgegen der beschriebenen Realität sig-
nalisiert, dass die DE-Mail ein etablierter Kommunikationsweg sei. Gleichzeitig 
gibt es aber alternative, kostenfrei zugängliche Kommunikationswege, wie etwa 
die Service-, Unternehmens- und Behördenkonten in Service-BW.  
 
Im Übrigen hat der Bund mit dem OZG-Änderungsgesetz bereits einige Regelun-
gen zum Schriftformersatz getroffen. So gibt er vor, dass die Schriftform dadurch 
ersetzt werden kann, dass der Nutzende bei Beantragung einer Leistung mittels 
Online-Formular den Identitätsnachweis in seinem Nutzerkonto erbracht hat. Wir 
sprechen uns aus diesen Gründen dafür aus, dass § 3a Abs. 3 Ziffer 2d LVwVfG-
E sowie Ziffer 3b gestrichen werden.  
 
Ferner gehen wir bei der Abgabe einer Erklärung gemäß § 3a Absatz 3 Ziffer 2 
LVwVfG-E davon aus, dass eine einfache elektronische Signatur (eingescannte 
Unterschrift, E-Mail-Signatur, getippter Name etc.)  genügt, um den in den Ziffern 
2a, b und c aufgeführten Übermittlungswegen Rechnung zu tragen. Sollte hierfür 
– entgegen unserer Annahme – eine qualifizierte elektronische Signatur benötigt 
werden, käme dies einem doppelten Identifizierungsverfahren gleich und würde 
die Hürde für die Nutzung von digitalen Verwaltungsprozessen erhöhen. Es bietet 
sich hierzu ggf. eine Klarstellung in der Gesetzesbegründung an. 
 
Weiter möchten wir darauf hinweisen, dass eine bidirektionale Kommunikation 
über die Bund-ID und/oder das Unternehmenskonto (oder auch aktuell noch über 
das Bürgerkonto auf service-bw) momentan nicht möglich ist. Wir halten es je-
doch für ein wichtiges Signal, dass diese Regelungen bereits in diesem Ände-
rungsentwurf (§ 3a Absatz 3 Ziffer 2c LVwVfG-E) vorgesehen werden.  

 
2.) Im Hinblick auf die voranschreitende Digitalisierung ist nicht nachvollziehbar, 

dass die Kommunen in § 3a Abs. 5 LVwVfG-E dazu verpflichtet werden, dem 
Erklärenden eine Kopie der Erklärung zur Verfügung zu stellen. Wir bitten daher 
darum, diese Verpflichtung zu überdenken; sie ist aus der Zeit gefallen.  

 
3.) Die Einführung des § 27b LVwVfG-E zur Regelung der Zugänglichmachung aus-

zulegender Dokumente halten wir für richtig. Um die Potenziale der Digitalisie-
rung jedoch tatsächlich auszuschöpfen und eine spürbare Entlastung herbeizu-
führen, regen wir dringend an, die Notwendigkeit einer zusätzlichen 
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Auslegungsweise neben der Zugänglichmachung im Internet aus dem Entwurf zu 
entfernen. Denn Personen, die keinen Zugang zum Internet haben, werden so-
wieso auf Grundlage der vorliegenden Entwürfe keinen Hinweis darüber erhalten, 
dass neue Veröffentlichungen zur Verfügung stehen. Eine Bereitstellung der Do-
kumente im Internet ist daher vollkommen ausreichend. Eine zusätzliche Form 
der Zugänglichmachung auszulegender Dokumente ist, auch im Hinblick auf das 
gemeinsam vereinbarte Ziel der Entlastung, nicht sinnvoll zu rechtfertigen. Wir 
bitten das Ministerium deshalb, diese Notwendigkeit nochmals kritisch zu hinter-
fragen.  

 
4.) Abschließend regen wir für die Folgen von Verfahrens- und Formfehlern eine Er-

gänzung des § 46 LVwVfG an. Diese könnte insbesondere hinsichtlich der zu-
nehmenden Komplexität von Verfahren zu einer Erleichterung des Verwaltungs-
handelns beitragen. Der Formulierungsvorschlag ist wie folgt (s. dickgedruckte 
Hervorhebung): 

 
„Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach § 44 nichtig ist, kann 
nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschrif-
ten über das Verfahren, die Form, die örtliche Zuständigkeit oder unter einer 
fehlerhaften Ermessensausübung zustande gekommen ist, wenn offensicht-
lich ist, dass die Verletzung oder der Ermessensfehler die Entscheidung in der 
Sache nicht beeinflusst hat.“  
 
Letztlich würde dadurch auch der bereits im Planfeststellungsrecht in § 75 Abs. 
1a LVwVfG verankerte Rechtsgedanke aufgegriffen, dass nicht jeder – auch ma-
terielle – Fehler zur Aufhebung der Entscheidung führt, sondern lediglich ein sol-
cher der die Entscheidung beeinflusst.  

 
Wir bedanken uns nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und freuen uns auf 
einen weiteren Austausch in der Sache. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
  
 
 

Dezernent  
Landkreistag 

Dezernentin  
Gemeindetag 
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Von:
Gesendet: Montag, 4. November 2024 16:41
An: Innenministerium (Poststelle)
Cc:
Betreff: EXTERN:  Anhörung Änderung Landesverwaltungsverfahrensgestz u.a. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die öffentlich-rechtlich organisierten 
Handwerksorganisationen sind in den verschiedenen Bereichen des Verwaltungshandelns an das 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz und das Landesverwaltungszustellungsgesetz gebunden und damit in 
direkter Weise von den Änderungen betroffen.  
 
Das Handwerk begrüßt die Änderungen, da diese dazu dienen, einen Gleichlauf mit dem Bundesrecht 
herzustellen. 
 
 
Freundliche Grüße 
  

Leitung Recht 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V. 
Heilbronner Straße 43 
70191 Stuttgart 
  
Tel.:     
Mobil: 

www.handwerk-bw.de 
 

 
 
Der vertrauensvolle Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen.  
Informationen zum Umgang und zur Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier. 
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Gesetz zur Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes, Landesver-
waltungszustellungsgesetzes und des Kommunalwahlgesetzes

Stellungnahme des Baden-Württembergischen 
Industrie- und Handelskammertages (BWIHK e.V.)

Hintergrund:

Der vorgelegte Gesetzentwurf soll der Anpassung des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes (LVwVfG) an das Verwaltungsverfahrensgesetz im Rahmen der Simultange-
setzgebung dienen. Er soll wesentliche Instrumente des bis zum 31. Dezember 2024 
befristeten Planungssicherstellungsgesetzes in Dauerrecht überführen, weitere Mög-
lichkeiten des Schriftformersatzes in Verwaltungsverfahren zulassen, die Regelungen 
zu Bekanntgabe- und Zustellungsfiktionen wegen verlängerter regelmäßiger Postlauf-
zeiten ändern sowie kleinere Abweichungen zwischen dem Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz und dem Verwaltungsverfahrensgesetz beseitigen. Die Änderungen sollen 
einen Beitrag zur Digitalisierung und damit auch zur Verwaltungsvereinfachung und 
einer stärkeren Bürgerfreundlichkeit leisten. Zudem soll die verstärkte Digitalisierung 
eine geringfügige Verfahrensbeschleunigung bewirken können.

Stellungnahme:

Im Vorblatt des Gesetzesentwurfs wird zutreffend angegeben, dass Abweichungen 
vom Verwaltungsverfahrensgesetz im Widerspruch zu der zwischen den Ländern be-
schlossenen und seit Jahrzehnten bewährten Simultangesetzgebung stehen würden.
Das Verwaltungsverfahrens- sowie das Verwaltungszustellungsrecht würde unnötig 
zersplittert und für den Rechtsanwender unüberschaubar. Diese Einschätzung teilen 
wir und tragen den Gesetzesentwurf in der vorgelegten Form aus Sicht des Baden-
Württembergischen IHK-Tages schon deshalb als alternativlos mit. Vor dem Hinter-
grund dieser übergeordneten Überlegungen erscheinen Änderungsvorschläge weder 
sinnvoll noch zielführend.

Dies gilt auch und insbesondere in Bezug auf die aus Sicht unserer Organisation be-
sonders relevanten Einschätzungen, dass durch die Gesetzesänderungen zusätzli-
cher Bürokratieaufwand und erhebliche Auswirkungen insbesondere auch auf die Wirt-
schaft in Baden-Württemberg nicht  zu erwarten sind.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 7884

41

2 

 
 
In der Sache gehen wir ebenfalls davon aus, dass insbesondere die befristeten Rege-
lungen des Planungssicherstellungsgesetzes sich im vorgeschlagenen Umfang als 
vollzugstauglich erwiesen haben und als erprobt gelten können, so dass ein Überfüh-
rung in Dauerrecht angemessen erscheint.  
 
Ferner begrüßen wir auch die vorgeschlagenen Schritte zu erweiterten Möglichkeiten, 
die Schriftform elektronisch zu ersetzen, Bekanntmachungen im Internet konsequenter 
umzusetzen und die verstärkte Digitalisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung. Diese 
Schritte gehen in die richtige Richtung. Der Weg zu komplett digitalen, modernen und 
damit wirtschaftsfreundlichen Verwaltungsverfahren ist jedoch noch lang. Insoweit for-
dern wir für die Zukunft noch konsequentere Entbürokratisierungsschritte, etwa den 
generellen Verzicht auf Schriftformerfordernisse und die medienbruchfreie und prakti-
kable Ermöglichung gänzlich digital abgebildeter Verwaltungsverfahren. Sodann kön-
nen auch (für sich betrachtet angezeigte) Reflexe überkommen werden, im LVwZG die 
Zustellungsfiktionen an die verlängerten regelmäßigen Postlaufzeiten anzupassen; Di-
gitale Verfahren sind von Postlaufzeiten unabhängig.  
 

 
gez. /FF Recht/5.11.2024 
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Von: BFBMB Poststelle (SM STU) <poststelle@bfbmb.bwl.de>
Gesendet: Dienstag, 5. November 2024 15:59
An: Innenministerium (Poststelle)
Cc:
Betreff: WG: Gesetzentwurf zur Änderung des 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes, 
Landesverwaltungszustellungsgesetzes und des Kommunalwahlgesetzes – 
Anhörung

Anlagen: 2024 Anhörungsschreiben Verbände bfbmb.pdf; Anlage1
_LVwVfGÄndG.docx; Anlage2_SynopseÄnderungLVwVfG.docx

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr 
 
die Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen, Simone Fischer, hat im Rahmen der Anhörung die Unterlagen zum 
Gesetzentwurf zur Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes, 
Landesverwaltungszustellungsgesetzes und des Kommunalwahlgesetzes dankend erhalten. Im 
Rahmen des § 14 Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes (L-BGG) nimmt sie wie folgt 
Stellung: 
 
§ 27 a Abs. 1 S. 1 LVwVfG ist wie nachfolgend rot gekennzeichnet zu ergänzen:  
„Ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachung angeordnet, so ist 
diese dadurch zu bewirken, dass der Inhalt der Bekanntmachung auch auf einer Internetseite der 
Behörde oder ihres Verwaltungsträgers barrierefrei zugänglich gemacht wird.“ 
 
§ 27 b Abs. 1 S.1 LVwVfG ist wie nachfolgend rot gekennzeichnet  zu ergänzen: 
„Ist durch Rechtsvorschrift die Auslegung von Dokumenten zur Einsicht angeordnet, so ist sie 
dadurch zu bewirken, dass die Dokumente barrierefrei zugänglich gemacht werden …“ 
 
Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger bzw. Adressaten die 
Möglichkeit des Zugang haben. 
 
 
Wir bitten um Berücksichtigung und darum, uns über den weiteren Fortgang zu unterrichten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

  
Leiter der Geschäftsstelle der Beauftragten der Landesregierung Baden-Württemberg 
für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
 
Telefon:     
E-Mail: poststelle@bfbmb.bwl.de 
Internet:  www.behindertenbeauftragte-bw.de  
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